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1. Einleitung und Ziele des Notfallplans 

Der Blatthornkäfer Popillia japonica (Newman, 1841) stammt ursprünglich aus Japan und ist 

daher im deutschsprachigen Raum als Japankäfer bekannt. Die Käfer fressen an grünen 

Pflanzenteilen und Früchten, die Larven ernähren sich von Wurzeln von Gräsern und 

anderen krautigen Pflanzen. Der Japankäfer ist sehr polyphag, derzeit sind über 400 

Wirtspflanzen bekannt. Der Käfer kann unter anderem erhebliche Schäden in Wein- und 

Obstbau, Gartenbaubetrieben, Ackerkulturen, Gärten und im öffentlichen Grün (v. a. Sport- 

und Golfplätze) verursachen. Im frühen 20. Jahrhundert wurde die Art nach Nordamerika 

verschleppt und ist dort mittlerweile von Texas bis nach Kanada verbreitet. In der 

Europäischen Union unterliegt der Käfer im nördlichen Italien Eindämmungsmaßnahmen. In 

der Schweiz besteht ein Eindämmungsgebiet im Tessin. 2021 wurde in der Schweiz 

erstmalig ein Käfer in einer Falle nördlich der Alpen bei Basel in der Nähe zur deutschen 

Grenze gefangen. 2024 wurde von den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft ein 

abgegrenztes Gebiet eingerichtet. Das abgegrenzte Gebiet der Schweiz in Basel reicht bis in 

deutsches Staatsgebiet, es besteht daher seit 2024 ein abgegrenztes Gebiet im Landkreis 

Lörrach (Baden-Württemberg). Im Wallis und im Kanton Zürich werden seit 2023 

Tilgungsmaßnahmen durchgeführt. In Deutschland gab es vor 2021 Hinweise auf einzelne 

Funde, die von den zuständigen Pflanzenschutzdiensten allerdings nicht bestätigt werden 

konnten. In den Jahren 2021 – 2023 wurden jeweils einzelne Individuen von P. japonica in 

Pheromonfallen in Baden-Württemberg nachgewiesen. 2024 erfolgten mehrere Fallenfänge 

in Bayern und Baden-Württemberg. Seit 2025 sind in Freiburg (Baden-Württemberg) und 

Trebur (Hessen; Teile der Pufferzone in Rheinland-Pfalz) zwei abgegrenzte Gebiete für den 

Japankäfer ausgewiesen. Weitere Einzelfunde wurden 2025 in Brandenburg, Baden-

Württemberg und Bayern festgestellt. Weiterführende Informationen über die Verbreitung 

und die Biologie des Käfers sind in Anlage 1 aufgeführt. 

Popillia japonica ist in der EU in der Durchführungsverordnung (EU) 2019/2072 Anhang II B 

als Unionsquarantäneschadorganismus gelistet und Schutzmaßnahmen müssen ergriffen 

werden, um die Einschleppung des Käfers in die EU bzw. Verschleppung innerhalb der EU 

zu unterbinden. Zusätzlich ist der Käfer als prioritärer Schadorganismus gemäß VO (EU) 

2016/2031 in der Delegierten Verordnung (EU) 2019/1702 gelistet.  

Die Ziele des spezifischen Notfallplanes zu P. japonica entsprechen den Zielen des 

allgemeinen Rahmennotfallplanes. Dieser spezifische Notfallplan dient als Rahmen für die 

Erstellung eines länderspezifischen Notfallplanes durch die Bundesländer. 

Der vorliegende Notfallplan wurde vom Julius Kühn-Institut (JKI) in Abstimmung mit den 

Pflanzenschutzdiensten der Bundesländer (PSD) erstellt. Aus Gründen der besseren 

Lesbarkeit wird in diesem Dokument auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen 
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männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten 

gleichermaßen für alle Geschlechter. 

2. Rechtsgrundlagen und Standards 

Die Rechtsgrundlagen für alle prioritären Schadorganismen sind im Begleitdokument 

"Rahmennotfallplan zur Bekämpfung prioritärer Schadorganismen in Deutschland" (im 

folgenden Rahmennotfallplan; RNP) aufgeführt und werden an dieser Stelle nicht wiederholt. 

Am 1. August 2023 trat die Durchführungsverordnung (EU) 2023/1584 der Kommission über 

die Maßnahmen zur Verhinderung der Ansiedlung und Ausbreitung von Popillia japonica 

Newman und über Maßnahmen zur Tilgung und Eindämmung dieses Schädlings in 

bestimmten abgegrenzten Gebieten des Gebiets der Union (in Folge DVO (EU) 2023/1584) 

in Kraft. 

Wissenschaftliche Grundlage für die Erhebungen zu P. japonica ist der 

Schadorganismensteckbrief ("Schädlingserhebungskarte" gemäß DVO (EU) 2023/1584; Pest 

survey card on Popillia japonica) der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit 

(EFSA). Das Dokument liegt als Schadorganismensteckbrief für Popillia japonica (Schrader 

et al., 2019) in deutscher Übersetzung vor. Grundlage für die Diagnose ist der EPPO-

Standard PM 7/74(1) Diagnostics – Popillia japonica (EPPO, 2006). Wesentliche Hinweise 

zur Bekämpfung des Japankäfers stammen aus dem EPPO-Standard PM 9/21(1) Popillia 

japonica: procedures for official control (EPPO, 2016). Die EPPO-Standards liegen diesem 

Notfallplan im Kompendium bei. 

3. Inkrafttreten des Notfallplans 

Die Maßnahmen gemäß dem Notfallplan zur Bekämpfung von P. japonica in Deutschland 

sind zu ergreifen, wenn der Verdacht eines Auftretens von P. japonica besteht oder wenn 

das Auftreten von P. japonica in Deutschland nachgewiesen wurde. Der Nachweis von P. 

japonica erfolgt durch die Diagnose gemäß Kapitel 5.1.3. Die Abgrenzung zwischen einer 

Beanstandung einer Sendung und einem Auftreten ist im RNP näher erläutert. 

4. Beteiligte und Zuständigkeiten 

Die Zuständigkeiten und Aufgaben auf Bundes- und Länderebene sind im Rahmennotfallplan 

(RNP, Kapitel 4 und RNP, Anlage 1) dargelegt.  

Eine Liste der amtlichen Laboratorien für die Diagnose von P. japonica ist im Kompendium 

zur Pflanzengesundheitskontrolle in Deutschland (nachfolgend „Kompendium“) hinterlegt. 

Darüber hinaus steht das Nationale Referenzlabor (JKI) für eine amtliche Diagnose von P. 

japonica zur Verfügung.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023R1584&qid=1691418807750
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/sp.efsa.2019.EN-1568
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/sp.efsa.2019.EN-1568
https://www.openagrar.de/receive/openagrar_mods_00049256
https://nrl.julius-kuehn.de/
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5. Maßnahmen bei Verdacht und Auftreten von P. japonica 

Der Verfahrensablauf bei einem Verdacht und Auftreten von P. japonica entspricht den 

allgemeinen Maßnahmen bei einem Verdacht und Auftreten von prioritären 

Schadorganismen in Deutschland (RNP, Kapitel 5; RNP, Anlage 5 und 6). Die Meldefristen 

sind entsprechend zu beachten. Die Maßnahmen sind in Tabelle 1 kurz aufgeführt.  

Tabelle 1: Allgemeine Übersicht zu den Maßnahmen gegen P. japonica entsprechend 

der vorliegenden Situation 

Maßnahme der Länder 

Vorliegende Situation 

 Befallsverdacht 
bestätigtes 

Auftreten  

Abklärung, ob ein Befall vorliegt X ─ 

Unterrichtung Unternehmer / Privatperson  (X) X 

Unterrichtung Öffentlichkeit ─ X 

Meldung an JKI (Verdacht formlos, bestätigtes 

Auftreten über EUROPHYT Outbreaks) 
(X) X 

Aktivierung Managementteam / Beratung durch JKI ─ X 

Anordnung vorläufiger Maßnahmen (z. B. 

Verbringungsverbot) 

X ─ 

Abgrenzung des Gebiets ─ X 

Erstellung Aktionsplan / Übermittlung an betroffene 

Unternehmer 
─ X 

Vernichtung / Behandlung Befallsmaterial ─ X 

Tilgungs- und Präventivmaßnahmen ─ X 

Vorwärts- und Rückverfolgung (X) X 

Überwachung Verbringungsverbot (X) X 

Erhebungen  (X) X 

Schulung und Ausbildung Personal (X) X 

Zeichenerläuterung: ─ = keine Aktion bzw. nicht anwendbar, X = obligatorisch, (X) = optional 

(Entscheidung nach den Bedingungen vor Ort) 

 

5.1 Maßnahmen bei einem Befallsverdacht 

Bei Befallsverdacht mit P. japonica gelten die allgemeinen Regelungen der VO (EU) 

2016/2031 zu den prioritären Schadorganismen.  
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Liegt ein Verdacht auf das Auftreten von P. japonica vor, ist dieser immer an den 

zuständigen PSD zu melden. Die Meldung erfolgt unabhängig davon, ob die verdächtigen 

Symptome oder Käfer / Larven (siehe Kapitel 5.1.3.1) durch Behörden im Rahmen amtlicher 

Kontrollen oder durch Dritte (Privatpersonen oder Unternehmer) festgestellt wurden.  

5.1.1 Maßnahmen durch Dritte 

Haben Dritte (ein Unternehmer oder eine Privatperson) den Verdacht, dass P. japonica an 

Pflanzen oder in Substraten/Böden auftritt, für die sie verantwortlich sind, melden sie das 

unverzüglich dem zuständigen PSD. In der VO (EU) 2016/2031 ist die Verpflichtung der 

Umsetzung von bestimmten Maßnahmen durch Unternehmer (Artikel 14) und 

Privatpersonen (Artikel 15) festgelegt (siehe RNP, Kapitel 5.1.1). Die Umsetzung der 

Maßnahmen erfolgt auf Anweisung des jeweils zuständigen PSD. 

5.1.2 Amtliche Maßnahmen 

Neben einer amtlichen visuellen Untersuchung und Probennahme (Anlage 2) ist ggf. je nach 

Vor-Ort-Situation die Einleitung erster pflanzengesundheitlicher Maßnahmen erforderlich. Zu 

berücksichtigen ist hier beispielsweise, ob ein unmittelbares Risiko der Ausbreitung 

(fehlende physische Isolation, jahreszeitliche Aktivität des Käfers) oder der Verschleppung 

(z. B. Abverkauf der Pflanzen, Verbringung von Erdaushub oder Rollrasen, Verschleppung 

von Eiern oder Larven mit landwirtschaftlichen Maschinen etc.) von P. japonica besteht. Es 

liegt so lange ein Befallsverdacht vor, bis der Befall bestätigt bzw. verworfen wird.  

Je nach Situation sind ggf. folgende pflanzengesundheitliche Maßnahmen einzuleiten:  

- Bei Befall mit verdächtigen Larven: Verhängung eines Verbringungsverbotes 

gegenüber der Pflanzenpartie / der Pflanzensendung / den einzelnen Pflanzen sowie 

Böden, Kompost und Erdaushub, die mit diesen Pflanzen in Verbindung stehen.  

- Bei Befall mit verdächtigen Käfern: Verhängung eines Verbringungsverbotes 

gegenüber der Pflanzenpartie / der Pflanzensendung / den einzelnen Pflanzen sowie 

Böden, Kompost und Erdaushub aller Pflanzen im Umkreis von mindestens 1.000 m 

um die befallsverdächtige Pflanze oder den Fundort, da bereits eine Eiablage erfolgt 

sein könnte. Einzelne Käfer können per Hand abgesammelt werden. 

- Installation einer Falle mit PEG Futtermittel-Lockstoff (Phenylethyl Propionat + 

Eugenol + Geraniol) und dem Sexual-Lockstoff (Japonilure) am Fundort zum 

Nachweis weiterer Käfer, 

- Installation von mindestens 8 Fallen mit PEG Futtermittel-Lockstoff (Phenylethyl 

Propionat + Eugenol + Geraniol) und dem Sexual-Lockstoff (Japonilure) in einem 

Umkreis von 1.000 m um den Fundort, zur Abklärung der Befallssituation, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R2031&qid=1639989420102&from=DE#d1e1687-4-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R2031&qid=1639989420102&from=DE#d1e1749-4-1
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- Abgrenzung der Räumlichkeiten, des Areals / Isolierung / Hygienemaßnahmen, bei 

Vorliegen ausgewachsener Käfer sind auch Versandbehälter (Kartons, Container, 

Kisten etc.) als mögliche Verschleppungswege vor dem Versand zu überprüfen, 

- Regelung der Befugnisse und Betretungsrechte (z. B. Betriebsangehörige, Kunden, 

Öffentlichkeit), 

- Anordnen weiterer amtlicher Probenahmen, 

- Recherchen zur Herkunft und gegebenenfalls weiterer schon erfolgter Verbringung 

von Pflanzenmaterial oder Substraten aus dem Bestand (Vorwärts- und 

Rückwärtsverfolgung),  

- Die Ermittlung der Herkunftsregion der Käfer kann durch genetische Untersuchungen 

im Nationalen Referenzlabor (JKI) angefragt werden, 

- Prüfung fachlicher und verwaltungsrechtlicher Maßnahmen gegenüber Nachbar- und 

Schwesterpartien / Pflanzen inklusive ihrem Pflanzsubstrat. 

Im Rahmen dieser Maßnahmen ist es erforderlich, alle betroffenen Personen 

(Betriebsangehörige, betroffene Einzelpersonen, Inspektoren, landwirtschaftliche Helfer etc.) 

über das mögliche Vorkommen und die Risiken eines Ausbruchs von P. japonica zu 

unterrichten. Es sollte je nach Situation geprüft werden, ob es zu diesem Zeitpunkt bereits 

erforderlich ist, das Managementteam zu aktivieren und ggf. andere Bundesländer zu 

kontaktieren.  

5.1.3 Diagnose 

5.1.3.1 Symptome und Morphologie 

Die nachstehenden Symptome und morphologischen Hinweise sind auch im 

Schadorganismensteckbrief für Popillia japonica aufgeführt und mit Bildern dargestellt. Die 

Diagnose erfolgt anhand des EPPO-Standards PM 7/74 (1) (EPPO, 2006). Hinweise zu den 

Nachweismethoden (Fallen, Bodenproben, visuelle Untersuchungen) der Käfer und Larven 

befinden sich in Anlage 2. 

Symptome 

Die Käfer können ihre Wirtspflanzen durch ihren Fraß teilweise oder vollständig entlauben. 

Die Käfer fressen an der Wirtspflanze von oben nach unten. Der Fraß an Blättern findet 

zwischen den Blattadern statt, was zu einer Skelettierung der Blätter führt. Schwer 

geschädigte Blätter werden oft braun und können abfallen. An Blütenblättern oder Pflanzen 

mit feinen Blattadern sind die Schäden eher großflächig und unregelmäßig und ähneln dem 

Schadbild durch viele Schmetterlingsraupen. An Mais fressen die Käfer an den Narbenfäden 

https://nrl.julius-kuehn.de/
https://www.openagrar.de/receive/openagrar_mods_00049256
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der Maiskolben, was zu einer verminderten Bestäubung führt. Maiskörner können sich nicht 

ausbilden oder sind verformt.  

Die Larven fressen an den Wurzeln ihrer Wirtspflanzen. Bei Gräsern äußern sich die 

Schäden anfangs an ausgedünnten, vergilbten und welken Grasflecken, die sich mit der Zeit 

vergrößern. Die Symptome sind allerdings nicht spezifisch. Bevorzugt für die Eiablage 

werden Weide- oder Grasflächen mit feuchtem, lehmigem Boden. Es treten 

Sekundärschäden auf, wenn beispielsweise Wildschweine oder Vögel den Boden umwühlen, 

um an die Engerlinge als Nahrung zu kommen. 

Bestimmungsmerkmale und Verwechslungsmöglichkeiten 

Die Larven von P. japonica besitzen das typische Erscheinungsbild von Engerlingen der 

Blatthornkäfer. Die Larven sind C-förmig gekrümmt und besitzen 3 Thorax-Beinpaare, ihr 

Körper besteht aus 10 cremeweißen, teilweise durchscheinenden Segmenten, die 

Kopfkapsel ist gelblich braun gefärbt (Abbildung 1). Frisch geschlüpfte Larven sind etwa 1,5 

mm lang, Larven im dritten Larvenstadium kurz vor der Verpuppung sind bis zu 32 mm lang. 

Ohne nähere Untersuchung ähneln die Larven von P. japonica den Larven einheimischer 

Blatthornkäfer, wie Maikäfer (Melolontha melolontha, M. hippocastani, selten M. pectoralis), 

Junikäfer (Gattung Amphimallon, vor allem A. solstitiale), Julikäfer (Anomala dubia), 

Gartenlaubkäfer (Phyllopertha horticola) oder Rosenkäfer (Cetonia aurata). Ein sicheres 

Unterscheidungsmerkmal von anderen Arten bildet die V-förmige Anordnung von beidseitig 

4 – 9 Borsten (meist 6 – 7) ventral am letzten Körpersegment der Larven von P. japonica 

(Abbildung 2). Das Merkmal ist mit einer Lupe (mindestens 9-fache Vergrößerung) 

erkennbar. Die Diagnosesicherung erfolgt in einem amtlichen Labor. 

Abbildung 1: Seitenansicht einer Larve von Popillia japonica (Foto: David Cappaert, 

bugwood.org). 
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Abbildung 2: V-förmige Anordnung von beidseitig 6-7 Borsten (rot markiert) am letzten 

Körpersegment der Larven von P. japonica (Foto: Gilles San Martin (CRA-W); Quelle: EPPO 

Global Database). 

 

Die Käfer (Abbildung 3) sind metallisch grün gefärbt mit kupferfarbenen Flügeldecken. Die 

Körperform ist oval mit einer Länge von 8 – 11 mm und einer Breite von 5 – 7 mm. Das 

Weibchen ist in der Regel größer als das Männchen. Seitlich, längs des Hinterleibs unterhalb 

der Flügeldecken sind fünf weiße Flecken aus Haaren sichtbar. Am letzten 

Hinterleibssegment sind oberseits zusätzlich zwei arttypische weiße Haarbüschel sichtbar. 

Das Geschlecht der Tiere ist an der Form der Tibia und des Tarsus der Vorderbeine 

erkennbar. Der männliche Tibialsporn ist spitzer und die Tarsi sind kürzer und kräftiger als 

die des Weibchens. Das Landwirtschaftliche Technologiezentrum Augustenberg hat einen 

bebilderten Newsletter zu P. japonica (LTZ, 2021) zur Unterscheidung des Japankäfers von 

anderen einheimischen Käferarten erstellt. 

https://gd.eppo.int/taxon/POPIJA/photos
https://gd.eppo.int/taxon/POPIJA/photos
https://ltz.landwirtschaft-bw.de/pb/site/pbs-bw-mlr/get/documents_E919849280/MLR.LEL/PB5Documents/ltz_ka/Arbeitsfelder/Pflanzenschutz/Pflanzengesundheit_Quarantaene/Int.%20Jahr%20Pflanzengesundheit%202020/Pflanzengesundheit%202020_DL/Pflanzengesundheit-aktuell-07-2021.pdf
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Abbildung 3: Ausgewachsener männlicher Käfer von Popillia japonica (Foto: David 

Cappaert, bugwood.org).  

 

5.1.3.2 Amtliche Probennahme 

Eine Anleitung für die Probennahme zum Nachweis von P. japonica enthält Anlage 2. 

5.1.3.3 Diagnostik 

Die Laboruntersuchungen werden in amtlichen Laboren durchgeführt. Die Bestätigung von 

positiven Untersuchungsergebnissen können am JKI, dem Institut für nationale und 

internationale Angelegenheiten der Pflanzengesundheit, im Rahmen der Funktion als 

nationales Referenzlabor durchgeführt werden. Bei einem Erstauftreten in einem Bundesland 

erfolgt immer eine Bestätigung durch das nationale Referenzlabor.  

Die Bundesländer führen eine Liste über die amtlichen Labore (entsprechend RNP, Kapitel 4 

und Anlage 8) einschließlich der verfügbaren Kapazität, die im Falle eines Nachweises von 

P. japonica mit Auswirkungen auf das Dienstgebiet ggf. kurzfristig aufgestockt werden muss 

(Kapitel 6).  

https://www.julius-kuehn.de/nrl-jki
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5.2 Maßnahmen nach amtlicher Bestätigung (Nachweis) des Auftretens 

5.2.1 Maßnahmen durch Dritte 

In der VO (EU) 2016/2031 ist die Verpflichtung der Umsetzung von bestimmten Maßnahmen 

durch Unternehmer (Artikel 14) und Privatpersonen (Artikel 15) festgelegt (siehe RNP, 

Kapitel 5.2.1). Die Umsetzung erfolgt in Rücksprache oder auf Anordnung des jeweils 

zuständigen PSD. 

5.2.2 Amtliche Maßnahmen 

Nach der amtlichen Bestätigung des Auftretens von P. japonica informiert der zuständige 

PSD potenziell betroffene Unternehmer, andere Verfügungsberechtigte (z. B. Betreiber von 

Sportplätzen, Kommunen, Flughafenbetreiber, Transportunternehmen etc.; ermittelt 

entsprechend Kapitel 5.2.2.2) und die Öffentlichkeit (RNP, Kapitel 5.2.2.1 und RNP, Kapitel 

5.2.2.2). Der PSD erstellt und übermittelt umgehend den Aktionsplan an die betroffenen 

Unternehmer und gibt ihn dem JKI zur Kenntnis (RNP, Kapitel 5.2.2.3). 

5.2.2.1 Abgrenzung der Gebiete 

5.2.2.1.1 Festlegung der abgegrenzten Gebiete 

Nach amtlicher Bestätigung des Auftretens, legt der zuständige PSD unverzüglich ein 

zunächst provisorisch abgegrenztes Gebiet fest. Das provisorisch abgegrenzte Gebiet 

umfasst eine Befallszone von mindestens 1 km Breite um den Ort an dem das Auftreten 

festgestellt wurde und eine Pufferzone von 5 km Breite um die provisorische 

Befallszone (DVO (EU) 2023/1584, Artikel 5). 

     Es ist schnellstmöglich eine Abgrenzungserhebung durchzuführen, um das tatsächliche 

Befallsgebiet und den Befallsumfang festzustellen. Abgrenzungserhebungen für P. japonica 

sind wie in Anlage 3 dargestellt vorzunehmen. Es ist eine Pufferzone mindestens von 

5 km Breite um die festgestellte Befallszone auszuweisen. Wird in der Pufferzone P. 

japonica nachgewiesen, wird das abgegrenzte Gebiet umgehend angepasst. 

5.2.2.1.2 Ausnahmeregelungen für die Festlegung von abgegrenzten Gebieten 

Die Ausnahmeregelung von der Verpflichtung zur Einrichtung abgegrenzter Gebiete ist in 

Artikel 6 der DVO (EU) 2023/1584 geregelt. Der zuständige PSD kann beschließen, kein 

abgegrenztes Gebiet einzurichten, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) es liegen Nachweise dafür vor, dass sich P. japonica nicht vermehrt hat, und 

b) es liegen Nachweise dafür vor, 

i. dass P. japonica mit den Pflanzen, auf denen er gefunden wurde, in das 

Gebiet eingeschleppt wurde und dass diese Pflanzen vor dem Einführen in 

das betroffene Gebiet befallen waren oder 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R2031&qid=1639989420102&from=DE#d1e1687-4-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R2031&qid=1639989420102&from=DE#d1e1749-4-1


13 

ii. dass es sich um einen Einzelfall handelt, bei dem nicht mit einer Ansiedlung 

zu rechnen ist. Grundlage für die Annahme eines Einzelfalles sind intensive 

Erhebungen (Fallen, visuelle Untersuchungen) in der Umgebung des 

Nachweises. 

Wenn kein abgegrenztes Gebiet ausgewiesen wurde, muss der zuständige PSD 

a) Maßnahmen zur umgehenden Tilgung von P. japonica ergreifen, die eine 

Ausbreitung des Käfers unmöglich machen; 

b) die Zahl der Fallen und die Häufigkeit, mit der die Fallen in diesem Gebiet kontrolliert 

werden, unverzüglich erhöhen; 

c) die visuelle Untersuchung auf adulte Käfer von P. japonica unverzüglich intensivieren 

und Grünland und Boden zu geeigneten Zeitpunkten auf Larven von P. japonica 

untersuchen; 

d) mindestens über einen Lebenszyklus plus ein weiteres Jahr (in Deutschland 3 Jahre) 

im Umkreis von mindestens 1 km um die befallenen Pflanzen oder den Ort, an dem 

P. japonica festgestellt wurde, regelmäßig und intensiv während der Flugzeit (Juni bis 

einschließlich September) Erhebungen durchführen; 

e) den Ursprung des Befalls zurückverfolgen und so weit wie möglich die Wege im 

Zusammenhang mit der Feststellung von P. japonica untersuchen (Vorwärts- und 

Rückverfolgung); 

f) die Öffentlichkeit für die von P. japonica ausgehende Bedrohung sensibilisieren und 

g) alle sonstigen Maßnahmen ergreifen, die zur Tilgung von P. japonica beitragen 

können. 

Die Begründung, warum kein abgegrenztes Gebiet eingerichtet wurde, wird vom zuständigen 

PSD in EUROPHYT-Outbreaks eingetragen und vom JKI an die Kommission und die 

anderen Mitgliedstaaten übermittelt.  

5.2.2.1.3 Aufhebung abgegrenzter Gebiete 

Wird in einem abgegrenzten Gebiet anhand der Erhebungen gemäß Kapitel 5.2.3.3 P. 

japonica über einen Zeitraum von 3 aufeinanderfolgenden Jahren nicht mehr 

nachgewiesen, kann die Abgrenzung aufgehoben werden (DVO (EU) 2023/1584, Artikel 8). 

Der zuständige PSD aktualisiert die entsprechende Meldung in EUROPHYT Outbreaks. Das 

JKI übermittelt die Informationen an die Kommission und die Mitgliedstaaten. Das ehemals 

abgegrenzte Gebiet ist bei den allgemeinen jährlichen Erhebungen in Zukunft als Gebiet mit 

einem hohen Risiko zu betrachten und muss entsprechend berücksichtigt werden.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023R1584&qid=1697008468162#d1e648-17-1
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5.2.2.2 Charakterisierung / Inventarisierung des abgegrenzten Gebiets 

Es gelten die Hinweise im Rahmennotfallplan (RNP, Kapitel 5.2.2.5). Bei der 

Charakterisierung und Inventarisierung des Gebietes sind vor allem die Standorte von 

Wirtspflanzen, Risikoaktivitäten und Risikostandorte zu beachten, die eine Einschleppung 

und Ansiedlung von P. japonica begünstigen.  

Risikofaktoren sind Importe von Pflanzen oder Substraten und auch eine generelle 

Reisetätigkeit aus Gebieten in denen P. japonica vorkommt. Dabei sind auch touristische 

Reiserouten aus dem Süden Europas und der Schweiz zu beachten. Als Risikostandorte 

gelten daher Haltepunkte an Hauptstraßen und Bahnlinien (z. B. Bahnhöfe, 

Güterumschlagplätze, Parkplätze von Lastwagen) bei Routen, die mit befallenen Gebieten 

zusammenhängen, Flughäfen und Häfen mit Transporten aus befallenen Ländern, 

Verteilzentren für Waren aus Befallsländern und Gärten, Sport- und Freizeitplätze 

(Golfplätze, Fußballplätze, Pferderennbahnen, Campingplätze etc.) und Parks in der Nähe 

von touristischen Orten (EFSA, 2019a). Flughäfen haben ein besonders großes Risiko, da 

sie über große Grasflächen verfügen und dort ein erhöhtes Risiko der Einschleppung und 

Ansiedlung besteht. Darüber hinaus sind ehemalige Ausbruchsgebiete und Grenzregionen 

zu Ausbrüchen in Nachbarländern als Risikoorte zu betrachten. 

5.2.3 Maßnahmen im abgegrenzten Gebiet 

5.2.3.1 Tilgungsmaßnahmen 

Neben der Verhinderung der weiteren Ausbreitung ist das Ziel jeglicher Maßnahmen gegen 

P. japonica im abgegrenzten Gebiet die Tilgung des Befalls. Hinweise zur Bekämpfung von 

P. japonica sind in Anlage 4 aufgeführt. 

5.2.3.2 Vorwärts- und Rückverfolgung 

Es gelten keine spezifischen Regelungen für P. japonica. Das Vorgehen ist im 

Rahmennotfallplan dargestellt (RNP, Kapitel 5.2.2.6.3). 

5.2.3.3 Jährliche Erhebungen im abgegrenzten Gebiet zu P. japonica  

Für die jährlichen Erhebungen werden die Informationen zu den Erhebungsmethoden der 

Pest survey card (EFSA, 2019a; Anlage 2 dieses Notfallplans) berücksichtigt. Es werden 

statistische Erhebungen mit einer Konfidenz von 95 % und einem Prävalenzlevel von 1 % 

(Vorgehen wie bei Abgrenzungserhebung, vergl. Anlage 3) durchgeführt. Die Erhebungen 

finden in der Befallszone und in der Pufferzone statt. Erhebungsorte sind im Freiland, in 

Obstgärten/Weinbergen, Wäldern, Baumschulen, Privatgärten, an öffentlichen Orten, auf 

Rasenflächen (z. B. Sport- und Golfplätze), in der Umgebung von Flughäfen, Häfen und 

Bahnhöfen sowie in Gewächshäusern und Gartenfachmärkten, insbesondere in Gebieten in 
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der Nähe von Verkehrsachsen, die mit Gebieten verbunden sind, in denen P. japonica auftritt 

(DVO (EU) 2023/1584, Artikel 7).  

Die Befallszone und die Pufferzone sind eigenständige Untersuchungsgebiete (wie 

Erhebungsbänder in Anlage 3). In der Kernzone der Befallszone (Nachweislich befallene 

Pflanzen und 500 m um diese Pflanzen) können immer Fallen für die Erhebungen genutzt 

werden. Die Fallen sollten mindestens 200 m voneinander entfernt installiert werden und ein 

Abstand von mindestens 500 m zur Pufferzone muss eingehalten werden. 

Im restlichen Erhebungsgebiet (äußere Befallszone und Pufferzone) werden die Erhebungen 

anhand von visuellen Inspektionen von Juni bis September an spezifizierten Pflanzen 

durchgeführt. Bodenproben werden zwischen September und Mai genommen, vorzugsweise 

im Herbst bevor die Larven tiefer in den Boden abwandern oder im Frühjahr zu Beginn der 

Vegetationsperiode (siehe Anlage 2).  

Für die visuellen Inspektionen kann die Ermittlung der Anzahl individuell zu inspizierender 

Pflanzen (in RiBESS+ sample size) über die Gesamtheit aller spezifizierter Pflanzen im 

Untersuchungsgebiet (population size) erfolgen. Die Anzahl spezifizierter Pflanzen dürfte in 

der Regel statistisch annähernd unendlich sein.  

Planerisch ist es sinnvoller die Fläche der jeweiligen Zone mit spezifizierten Pflanzen in 

Hektar als Populationsgröße in RiBESS+ zu nutzen. Die ermittelte Probenzahl (sample size) 

entspricht dann der Anzahl der Hektar die beprobt werden müssen. Je nach Standort, 

Pflanzenbestand und Jahreszeit können dann entweder Bodenproben (mindestens 6 pro 

Hektar) genommen werden oder eine repräsentative Anzahl spezifizierter Pflanzen (nicht 

einzelne Pflanzen) auf einem Hektar visuell inspiziert werden. Die Summe der beprobten 

Hektar beider Erhebungsmethoden ergibt dann die Anzahl genommener Proben. Die 

Hinweise zu Nachweismethoden und der Probennahme stehen in Anlage 2.  

Die Berichterstattung erfolgt anhand der Berichtstabelle, die im Excel-Format im 

Kompendium zusammen mit den Notfallplänen abgelegt ist. Die Ergebnisse der Erhebung 

sind der Kommission und den Mitgliedstaaten vom JKI bis zum 30. April jeden Jahres 

mitzuteilen. Die Ergebnisse sind dem JKI vom zuständigen PSD bis zum 31. März jeden 

Jahres über outbreaks@julius-kuehn.de zu übermitteln. 

5.2.3.4 Kontrollen von Unternehmen im abgegrenzten Gebiet 

Es gelten die Hinweise aus dem Rahmennotfallplan (RNP, Kapitel 5.2.2.6.5). Wesentlich für 

die Bekämpfung von P. japonica ist die Einbeziehung landwirtschaftlicher Betriebe, die über 

Acker- und Weideflächen verfügen. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023R1584&qid=1697008468162#d1e577-17-1
mailto:outbreaks@julius-kuehn.de
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5.2.3.5 Anforderungen für die Verbringung von Pflanzen, Pflanzenresten sowie 

Nährsubstraten und Böden aus dem abgegrenzten Gebiet 

Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen mit Kultursubstrat, außer Pflanzen in Gewebekultur 

und Wasserpflanzen, dürfen nur aus der Befallszone verbracht werden, sofern sie die 

besonderen Anforderungen aus Anhang VIII, Punkt 2.1 der DVO (EU) 2019/2072 erfüllen.  

Die konkreten Anforderungen für die Verbringung von Pflanzen, Pflanzenresten, 

Kultursubstraten und Böden sind in Anlage 5 aufgeführt und sind von der zuständigen 

Behörde durchzuführen oder anzuordnen. 

5.2.4 Dokumentation 

Die Dokumentation erfolgt grundsätzlich nach den Hinweisen im Rahmennotfallplan (RNP, 

Kapitel 5.2.2.7). Für die Erhebungen in den abgegrenzten Gebieten ist die 

Formatvorlage zu verwenden, die den Notfallplänen im Kompendium als 

Begleitdokument beigefügt ist.  

5.2.5 Meldepflichten und Berichterstattung 

Die Meldepflichten und Berichterstattung beim Auftreten eines prioritären Schadorganismus 

in Deutschland sind im Rahmennotfallplan beschrieben (RNP, Kapitel 5.3). Alle einen 

Ausbruch betreffenden Informationen und Berichte sind an outbreaks@julius-kuehn.de zu 

übersenden und die Meldung in EUROPHYT-Outbreaks zu aktualisieren.  

5.2.6 Öffentlichkeitsarbeit 

Die Aufklärung und Einbindung der betroffenen Kommunen, Branchen (Handel, Produktion, 

Landwirtschaft, Naturschutz, Forst, Sportvereine, ggf. Bauwirtschaft und Hotels (zur 

Information von Touristen), Flughafenbetreiber, Betreiber von Sportanlagen) sowie der 

allgemeinen Öffentlichkeit innerhalb des abgegrenzten Gebietes bei einem Auftreten von P. 

japonica und die getroffenen Maßnahmen erfolgen gemäß den Hinweisen des 

Rahmennotfallplanes (RNP, Kapitel 5.4). Grundlegende Informationen zur Biologie und 

Verbreitung von P. japonica sind in Anlage 1 enthalten. 

5.2.7 Beendigung der Maßnahmen 

Die Maßnahmen enden nach der Aufhebung des abgegrenzten Gebiets und den 

nachfolgenden verpflichtenden Erhebungen (Kapitel 5.2.2.1.3), sofern P. japonica nicht 

erneut in diesem Gebiet nachgewiesen wird. Ehemals abgegrenzte Gebiete sind bei der 

Planung der jährlichen Erhebungen als besondere Risikogebiete für P. japonica zu 

berücksichtigen.  

Wird auf Grundlage der Erhebungen festgestellt, dass eine Tilgung von P. japonica nicht 

mehr möglich ist, kann der PSD abweichend von Artikel 28 (2) der VO (EU) 2016/2031 in 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:02019R2072-20230612#tocId88
mailto:outbreaks@julius-kuehn.de
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enger Abstimmung mit dem JKI entscheiden, Eindämmungsmaßnahmen statt 

Tilgungsmaßnahmen durchzuführen (VO (EU) 2023/1584, Artikel 5 (3)). Der Übergang zu 

Eindämmungsmaßnahmen ist der Kommission über das JKI zu melden. 

Eindämmungsmaßnahmen sind in Artikel 10 der VO (EU) 2023/1584 beschrieben und sind 

nicht Bestandteil dieses Notfallplanes.  

6. Finanzielle und personelle Ressourcen 

Es gelten die Hinweise aus dem Rahmennotfallplanplan (RNP, Kapitel 6). Erfahrungswerte 

mit P. japonica in Deutschland liegen nicht vor. In den länderspezifischen Notfallplänen zu 

P. japonica ist von den Bundesländern darzulegen, wie eine ausreichende 

Finanzierung und Ausstattung mit personellen Ressourcen Maßnahmen zu 

gewährleisten sind. 

6.1 Finanzielle Ressourcen 

Bei der Bekämpfung von P. japonica in Deutschland liegen derzeit keine Erfahrungen über 

die notwendigen/bereitzustellenden finanziellen Mittel vor. In Italien wurden in den Jahren 

2014 – 2021 etwa 7,7 Millionen Euro für die Tilgungsmaßnahmen gegen P. japonica 

ausgegeben. Zusätzlich erfolgte in Italien eine Förderung von 14 Millionen Euro für die 

Anpassungsstrategie der Landwirtschaft (z. B. Ausgaben für Schutznetze) für die Jahre 2017 

– 2021. 

6.2 Personelle Ressourcen 

Zur Sicherstellung der Bekämpfung eines Ausbruchs müssen kurzfristig ausreichende 

zusätzliche personelle Ressourcen aktiviert werden. Dabei ist bei der Planung des 

Personalbedarfs die Abdeckung aller Maßnahmen aus Kapitel 5.2 zu berücksichtigen. 

Hervorzuheben ist der kurzfristig erheblich erhöhte Personalbedarf für die 

Abgrenzungserhebung. In Italien wurden im Jahr 2021 in den Ausbruchgebieten etwa 8.000 

Arbeitstage aufgeteilt auf 102 Arbeitskräfte für die Maßnahmen gegen P. japonica investiert. 

6.3 Laborkapazitäten im Falle eines Nachweises von P. japonica 

Die in den Laboren der Länder standardmäßig verfügbaren personellen und finanziellen 

Kapazitäten sind im Falle eines Nachweises umgehend und über den Zeitraum der Gültigkeit 

der Maßnahmen so aufzustocken, dass der zusätzliche Umfang an Proben zu bewältigen ist. 

Hierzu muss das Managementteam in Absprache mit den amtlichen Laboren und unter 

Berücksichtigung der vorhandenen Kapazitäten entsprechende Festlegungen treffen. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023R1584&qid=1696922048723#d1e404-17-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023R1584&qid=1696922048723#d1e798-17-1
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7. Überprüfung der Wirksamkeit der Maßnahmen 

Die Wirksamkeit der Maßnahmen ergibt sich aus den Resultaten der jährlichen Erhebungen 

in den abgegrenzten Gebieten. Ziel der Maßnahmen ist die Tilgung von P. japonica in den 

abgegrenzten Gebieten. Zeichnet sich ab, dass dieses Ziel mit den vorhandenen 

Maßnahmen nicht effektiv zu erreichen ist, muss das Managementteam die Maßnahmen 

umgehend anpassen. 

8. Vorsorgemaßnahmen gegen die Einschleppung in und die Verschleppung 

innerhalb der Union 

Für die Verbringung von zum Anpflanzen bestimmten Pflanzen mit Kultursubstrat, außer 

Pflanzen in Gewebekultur und Wasserpflanzen aus Drittländern gelten die Bestimmungen 

aus der VO (EU) 2019/2072, Anhang VII, Punkt 4.2. 

Für die Verbringung von zum Anpflanzen bestimmten Pflanzen mit Kultursubstrat, außer 

Pflanzen in Gewebekultur und Wasserpflanzen aus Gebieten der Union gelten die 

Bestimmungen aus der VO (EU) 2019/2072, Anhang VIII, Punkt 2.1. 

9. Gültigkeitsdauer des Notfallplanes  

Der Notfallplan zur Bekämpfung von P. japonica in Deutschland wird außer Kraft gesetzt, 

wenn die rechtlichen Voraussetzungen für die Erstellung dieses Notfallplanes für die 

Bekämpfung von P. japonica außer Kraft treten. Der vorliegende Notfallplan wird durch das 

JKI in Zusammenarbeit mit den Ländern anlassbezogen und im Falle eines Auftretens von P. 

japonica in Deutschland überprüft und ggf. aktualisiert. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/AUTO/?uri=celex:32021R2285
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/AUTO/?uri=celex:32021R2285
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Anlage 1: Popillia japonica – Verbreitung und Biologie 

Der Blatthornkäfer Popillia japonica (Newman 1841) [EPPO-Code: POPIJA] stammt 

ursprünglich aus Japan und ist daher im deutschsprachigen Raum auch als Japankäfer 

bekannt. Im frühen 20. Jahrhundert wurde der Käfer nach Nordamerika verschleppt und ist 

dort mittlerweile von Texas bis nach Kanada verbreitet. In der Europäischen Union trat P. 

japonica zum ersten Mal in den 1970er Jahren auf den Azoren auf. Die erste Feststellung auf 

dem EU-Festland erfolgte 2014 in Italien (EPPO, 2016). Der Käfer hat sich im nördlichen 

Italien etabliert, deswegen werden in Italien Eindämmungsmaßnahmen durchgeführt. 2017 

wurden in der Schweiz nahe des italienischen Befallsgebietes mehrere Käfer in Fallen 

nachgewiesen. Obwohl frühzeitig Maßnahmen ergriffen wurden, konnte der Befall nicht 

getilgt werden. 2021 ging die Schweiz daher in diesem Gebiet zu Eindämmungsmaßnahmen 

über (EPPO GD, 2021a). 2023 wurde in dem Kanton Zürich der erste Ausbruch nördlich der 

Alpen gemeldet und ein Ausbruch im Kanton Wallis. In diesen abgegrenzten Gebieten 

werden Tilgungsmaßnahmen durchgeführt. 2024 wurde von den Kantonen Basel-Stadt und 

Basel-Landschaft ein abgegrenztes Gebiet eingerichtet. Im Sommer 2025 wurden in der 

Schweiz sechs weitere abgegrenzte Gebiete in vier Kantonen (Genf, Waadt, Solothurn, 

Luzern) abgegrenzt. Mittlerweile liegen in 10 Kantonen der Schweiz abgegrenzte Gebiete 

(BLW, 2025). Das abgegrenzte Gebiet der Schweiz in Basel reicht bis in französisches und 

deutsches Staatsgebiet. Zusätzlich wurden in Frankreich 2025 einzelne Käfer nachgewiesen 

(EPPO GD, 2025b). 2025 wurden in Slowenien zwei abgegrenzte Gebiete in Lukovica und 

Ljubljana ausgewiesen (EPPO GD, 2025c). Ebenfalls 2025 wurde in Spanien ein Käfer in 

einem Koffer einer Privatperson gefunden, die einen Direktflug aus Italien genommen hatte 

(EPPO GD, 2025a). 

In Deutschland gab es in der jüngeren Vergangenheit Berichte einzelner Funde in West- und 

Süddeutschland in den Jahren 2014 und 2018, die von den zuständigen 

Pflanzenschutzdiensten allerdings nicht bestätigt werden konnten. Einzelne Exemplare 

wurden von 2021 – 2023 in Pheromonfallen in Baden-Württemberg nachgewiesen. Seit 2024 

besteht aufgrund des Befalls in Basel ein abgegrenztes Gebiet im Landkreis Lörrach, das auf 

deutscher Seite überwiegend aus einer Pufferzone besteht (Baden-Württemberg).2024 

erfolgten mehrere Fallenfänge in Bayern und Baden-Württemberg. Seit 2025 sind in Freiburg 

(Baden-Württemberg) und Trebur (Hessen; ein Teil der Pufferzone liegt in Rheinland-Pfalz) 

zwei abgegrenzte Gebiete für den Japankäfer ausgewiesen. Weitere Einzelfunde wurden 

2025 in Brandenburg, Baden-Württemberg und Bayern festgestellt. Der Japankäfer tritt 

derzeit in sehr kleinen Gebieten in Deutschland auf und wird mit behördlichen Maßnahmen 

bekämpft. 
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Popillia japonica ist polyphag. Es sind über 400 Wirtspflanzen beschrieben. Die spezifizierten 

Pflanzen laut DVO (EU) 2023/1584, Anhang I sind in Tabelle 2 aufgeführt. Die Käfer fressen 

an Bäumen (Acer, Betula, Fagus, Juglans, Larix, Malus, Populus, Prunus, , Tilia, Ulmus), 

Sträuchern (Hibiscus, Rhododendron, Rosa, Vaccinium, Viburnum), an Obstpflanzen 

(Fragaria, Rubus), Weinreben (Vitis) und an Feldfrüchten (Asparagus officinalis, Glycine 

max, Zea mays). Die Käfer sind bekannt dafür, Pflanzen zu entlauben oder die Blätter zu 

skelettieren, sie fressen aber auch an Früchten. Wesentliche Faktoren bei der Auswahl der 

Wirtspflanzen sind für die Käfer ein Standort in der direkten Sonne und der Geruch der 

Pflanze. Die Käfer fressen in Gruppen. Der Fraß beginnt an der Pflanzenspitze und wird 

nach unten hin fortgesetzt (Vieira, 2008). Die Larven entwickeln sich an den Wurzeln von 

Gräsern (Festuca, Poa, Lolium) und anderen Weidepflanzen wie Trifolium und schädigen 

damit Weiden, Rasen, Sport- und Golfplätze. Zusätzlich fressen die Larven an den Wurzeln 

von Gemüse und Baumschulware (EFSA PLH Panel, 2018).  

Der Lebenszyklus von P. japonica wird im Schadorganismensteckbrief für Popillia japonica 

(Schrader et al., 2019) erläutert. Ergänzungen finden sich in der Pest categorisation of 

Popillia japonica (EFSA PLH Panel, 2018) und dem Dokument Popillia japonica – Pest 

Report to support ranking of EU candidate priority pests (EFSA, 2019b). Die Informationen 

der drei Dokumente wurden zur Übersicht nachfolgend kombiniert.  

Popillia japonica hat in der Regel eine Generation pro Jahr. Am nördlichen Rand seines 

Verbreitungsgebietes benötigt der Japankäfer zwei Jahre für einen kompletten 

Lebenszyklus. Je nach Region gibt es Übergangsbereiche in denen sich ein Teil der 

Population in einem Jahr entwickelt, der andere Teil in zwei Jahren. P. japonica benötigt laut 

Régnière et al. (1981) zur Entwicklung eine Temperatursumme von 1422 DD (Gradtage, 

siehe Glossar) über 10 °C. Diese Temperatursumme wird fast überall in Deutschland in zwei 

Jahren erreicht, daher ist in Deutschland von einem vorwiegend zweijährigen 

Lebenszyklus auszugehen. Im Rheingraben ist die Entwicklung innerhalb von einem 

Jahr nicht ausgeschlossen.  

Die Weibchen bevorzugen zur Eiablage feuchtes Grasland mit kurzem Gras und 

Rasenflächen. Besonders geeignet sind sonnige Plätze mit geringem organischem Anteil im 

Substrat. Die Eiablage erfolgt auch in Mais- oder Sojafelder. Die Eier werden in 5 – 10 cm 

Tiefe einzeln oder in Gelegen mit bis zu sechs Eiern abgelegt. Das Weibchen verlässt dann 

den Boden um zu fressen und legt danach an anderer Stelle weitere Eier ab. Insgesamt legt 

ein Weibchen durchschnittlich zwischen 40 – 60 Eier während ihrer 4 – 6-wöchigen 

Lebensspanne. Die Larven schlüpfen nach etwa zwei Wochen und verbringen mindestens 

10 Monate im Boden (bis zu 22 Monate), wo sie drei Larvenstadien durchlaufen. Die Larven 

fressen bis in den Oktober und wandern dann in tiefere Bodenschichten von 10 – 20 cm, um 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023R1584&qid=1697008468162#d1e32-25-1
https://www.openagrar.de/receive/openagrar_mods_00049256
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5438
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5438
https://zenodo.org/record/2789676#.YXkScj9CRaR
https://zenodo.org/record/2789676#.YXkScj9CRaR
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dort zu überwintern. Bei einem zweijährigen Zyklus überwintern sie einmal im zweiten 

Larvenstadium und den zweiten Winter im dritten Larvenstadium. Wenn im Frühjahr die 

Bodentemperaturen 10 °C übersteigen, wandern die Larven wieder näher an die 

Bodenoberfläche. Dort fressen sie erneut 4 – 8 Wochen, bevor sie sich verpuppen.  

Die Flugperiode der Adulten beginnt Ende Mai und kann sich in milden Regionen der EU bis 

Anfang November erstrecken. In Deutschland ist mit einem Flugbeginn ab Mitte Juni zu 

rechnen. Die Hauptaktivität findet zwischen der ersten Juli-Hälfte und Mitte August statt. 

Ideale Flugbedingungen liegen für den Japankäfer bei 29 – 35 °C Lufttemperatur, geringen 

Windgeschwindigkeiten und einer Luftfeuchtigkeit unter 60 % vor. Bei Störung (z. B. 

Berührung, Erschütterungen) fliegt der Käfer auch bei 21 °C. Bei Regen fliegen die Käfer 

nicht.  

Obwohl P. japonica bis zu 8 km mit einem Flug zurücklegen kann (Fleming, 1972), wurden in 

Wiederfang-Experimenten (1990 und 1991) zwischen Juli und August 70 % der Individuen 

innerhalb eines Radius von 50 m erneut gefangen, weniger als 1 % flogen bis zu 1 km (Lacey 

et al., 1995). Wasserflächen stellen keine natürliche Grenze für den Flug dar (Fleming, 1972). 

Flüsse sind demnach nicht als natürliche Ausbreitungsbarrieren zu betrachten. Die 

Ausbreitungsraten für Populationen in den USA lagen zwischen 3 und 24 km pro Jahr, wobei 

der Anteil menschlicher Verschleppung am Ausbreitungsgeschehen nicht abschätzbar ist. Die 

Weibchen neigen dazu nur kurze Flüge zwischen Futterpflanzen und Eiablageplätzen zu 

unternehmen. Allerdings werden die Käfer bei Distanzflügen von besonders attraktiven 

Futterpflanzen angelockt. Derzeit wird angenommen, dass P. japonica sich unter 

durchschnittlichen europäischen Bedingungen innerhalb der ersten Jahre eines Auftretens 

zwischen 300 m und 5 km pro Jahr natürlich ausbreiten würde, wobei von einer mittleren 

Ausbreitung von 1,5 km pro Jahr auszugehen ist, d. h. 50 % der Individuen werden sich 

innerhalb dieser 1,5 km bewegen. Nach Expertenschätzung werden sich 99 % der Individuen 

nicht weiter als 5 km ausbreiten. Bei der etablierten Population in Italien wurde bei hohem 

Befallsdruck eine Ausbreitungsrate von etwa 10 km pro Jahr beobachtet.  
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Tabelle 2: Spezifizierte Pflanzen laut Anhang I, DVO (EU) 2023/1584. Besonders attraktive 

Pflanzen laut den Pflanzenschutzdiensten in Italien, der Schweiz und Slowenien für den Käfer 

sind fett hervorgehoben.  

Gattung / 
Familie 

EPPO-
Code Deutscher Name   

Gattung / 
Familie 

EPPO-
Code Deutscher Name 

Acer  1ACRG Ahorn   Melia 1MEIG Paternosterbaum 

Actinidia  1ATIG Kiwi   Morus 1MORG Maulbeerbaum 

Aesculus 1AECG Rosskastanie   Oenothera  1OEOG Nachtkerze 

Alcea  1AKAG Stockrose   Parthenocissus  1PRTG Jungfernrebe 

Alnus  1ALUG Erle   Persicaria  1PRAG Knöterich 

Althaea  1ALGG Eibisch   Phaseolus 1PHSG Bohne 

Ampelopsis  1AMCG Scheinrebe   Platanus 1PLTG Platane 

Aronia  1ABOG Apfelbeere   Poaceae  1GRAF Süßgräser 

Artemisia 1ARTG Beifuß, Wermut, 
Edelraute etc. 

  Populus  1POPG Pappel 

Asparagus  1ASPG Spargel   Prunus  1PRNG Kirsche, Pflaume, 
Zierkirsche etc. 

Berchemia  1BEHG Berchemie   Pteridium  1PTEG Adlerfarn 

Betula 1BETG Birke   Pyrus  1PYUG Birne 

Carpinus  1CIPG Hainbuche   Quercus  1QUEG Eiche 

Castanea  1CSNG Kastanie   Reynoutria*  1REYG Flügelknöterich 

Clethra  1CXEG Zimterle   Rheum 1RHEG Rhabarber 

Convolvulus  1CONG Winde   Ribes  1RIBG Johannisbeere, 
Stachelbeere 

Corylus  1CYLG Hasel   Robinia 1ROBG Robinie 

Crataegus  1CSCG Weißdorn   Rosa 1ROSG Rose, Hagebutte 

Cyperaceae  1CYPF Sauergrasgewächse   Rubus  1RUBG Brombeere, Himbeere etc. 

Dioscorea  1DIUG Yamswurzel   Rumex  1RUMG Ampfer 

Fallopia*  1FOPG Flügelknöterich   Salix 1SAXG Weide 

Filipendula  1FIIG Mädesüß   Sassafras  1SSAG Sassafras, Fenchelholzbaum  

Fragaria  1FRAG Erdbeere   Smilax  1SMIG Stechwinde 

Glycine  1GLXG Sojabohne   Solanum  1SOLG Nachtschatten (u. a. 
Kartoffel, Tomate, etc.) 

Hibiscus 1HIBG Hibiskus   Sorbus  1SOUG Mehlbeere (z. B. Eberesche) 

Humulus  1HUMG Hopfen   Tilia  1TILG Linde 

Hypericum  1HYPG Johanniskraut   Toxicodendron  1TOXG Sumach, Essigbaum 

Juglans  1IUGG Walnussgewächse   Trifolium 1TRFG Klee 

Kerria  1KERG Ranunkelstrauch   Ulmus  1ULMG Ulme 

Lagerstroemia 1LAEG Kräuselmyrte   Urtica 1URTG Brennessel 

Lythrum 1LYTG Weiderich   Vaccinium 1VACG Heidelbeeren  

Malus  1MABG Apfel   Vitis  1VITG Weinrebe 

Malva  1MALG Malve   Wisteria  1WSTG Blauregen 

Medicago 1MEDG Schneckenklee, 
Luzerne 

  Zelkova  1ZELG Zelkove 

 

* Die Gattungen Fallopia und Reynoutria sind nah verwandt (Familie Polygonaceae) und die 
Zugehörigkeit der Arten zur jeweiligen Gattung umstritten. Die meisten Arten können in 
wissenschaftlicher Literatur und im Handel unter beiden Gattungsnamen gefunden werden. 
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Anlage 2: Nachweismethoden und Anleitung zur Probennahme 

Diagnostisch relevante Erkennungsmerkmale von Käfern und Larven von P. japonica finden 

sich in Kapitel 5.1.3.1. Diese Anlage beschreibt die visuellen Untersuchungen, die Methodik 

des Fallenfanges und die Beprobung des Bodens zum Auffinden von P. japonica bei einem 

Befallsverdacht oder einem nachgewiesenen Befall. Die Methodik stammt aus dem 

Schadorganismensteckbrief für Popillia japonica und dem EPPO-Standard PM 9/21 (1). Es 

gelten die Hinweise zur Dokumentation aus Kapitel 5.2.2.6.4 im Rahmennotfallplan. 

Visuelle Untersuchungen 

Die visuellen Untersuchungen auf Adulte werden an den grünen Pflanzenteilen und Blüten 

der spezifizierten Pflanzen von P. japonica (Anlage 1, Tabelle 2) auf den typischen 

Skelettierfraß und das Vorhandensein von adulten Käfern durchgeführt. Die Käfer beginnen 

in der Regel an der Spitze der Wirtspflanze zu fressen. Sie sind leichter während kühlerer 

Tageszeiten in der Vegetation zu entdecken, also in den Morgen- und Abendstunden, 

bevor die Temperaturen 21 °C erreichen bzw. sich die Luft bereits wieder abgekühlt hat. 

Bei Störung neigen die Käfer dazu, sich fallenzulassen, sofern die optimalen 

Flugtemperaturen noch nicht erreicht sind. Zu kühleren Tageszeiten können demnach auch 

Klopfproben mit einem Kescher die visuellen Kontrollen unterstützen. In Italien wurde die 

höchste Flugaktivität zwischen 11 und 13 Uhr festgestellt. Die Weibchen bevorzugen 

Nahrungsplätze in der Nähe von günstigen Eiablageplätzen (feuchte Grasflächen). 

Bodenproben 

Zum Nachweis der Larven ist es erforderlich im Befallsgebiet Bodenproben zu entnehmen. 

Die Bodenproben werden in symptomatischen Grasflächen genommen oder in 

angrenzenden Grasflächen zu Fallenfängen aus dem vorherigen Sommer. Der Einsatz von 

Flugdrohnen könnte das Auffinden stark geschädigter Stellen im Grasland erleichtern. Die 

Bodenproben werden zwischen September bis Mai des nächsten Jahres entnommen, 

vorzugsweise im Herbst oder Frühjahr. Im Winter wandern die Larven tiefer in den Boden (10 

– 20 cm). Laut amtlicher Stellen der Schweiz sind Schäden an Grünland besonders gut im 

März zu erkennen. Die am häufigsten angewendete Methode für das Auffinden von Larven 

von P. japonica ist eine Kernbohrung oder Entnahme von würfelförmigen Bodenproben in 

einer Größe von 20 cm in Höhe, Tiefe und Breite mit einem Spaten. Es wird empfohlen, 

mindestens vier Bohrproben bei einer Flächengröße unter 0,5 Hektar zu entnehmen und 

mindestens sechs Proben von Flächen mit einer Größe zwischen 0,5 ha und 1 ha. In der 

Schweiz und in Italien werden 18 Proben pro Hektar genommen. Bei einer Fläche von mehr 

als 1 ha sind mindestens zwei weitere Bohrproben für jeden weiteren Hektar zu entnehmen. 

https://www.openagrar.de/receive/openagrar_mods_00049256
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Für die Beprobung von Böden für die Testung der Befallsfreiheit vor der Verbringung von 

Pflanzen, Kultursubstraten und Böden ist das Testschema aus Anlage 5 zu verwenden. 

P. japonica bevorzugt kühlere und schattigere Areale für die Eiablage. In Amerika wurde eine 

Präferenz für in Windrichtung liegende Stellen in der Nähe von Büschen festgestellt, eher 

nach Süden und Osten ausgerichtet als nach Norden und Westen. Zumindest die Hälfte der 

Kernproben sollte nah an der Grenze zu dem Areal entnommen werden, wo die 

Bedingungen für die Eiablage am vorteilhaftesten sind, die übrigen 25 – 35 m in Richtung 

Mitte der betroffenen Fläche. Die Entfernung von einer Probenentnahmestelle zur nächsten 

sollte nicht weniger als 20 m betragen, außer wenn die geringen Dimensionen des Feldes 

dies nicht zulassen. Nach der Entnahme wird zum Auffinden der Larven der Boden 

durchsucht, indem er auf ein einfarbiges Tablett / Tuch geschüttet und der Boden mit 

Handwerkzeugen aufgebrochen wird.  

Wenn verdächtige Larven gefunden werden, ist der Fundort gut sichtbar zu markieren, 

beispielsweise durch einen eingeschlagenen Pflock (vorzugsweise in einer auffälligen 

Farbe). Der überprüfte Boden kann wieder in das Loch gegeben werden. Verdächtige Larven 

werden in 70 % Ethanol überführt. Das Probengefäß wird mit der Probennummer, Ort und 

Datum versehen. Die Proben werden dem Diagnoselabor unmittelbar zur Bestimmung 

übergeben. Bei einer längeren Lagerung in Ethanol können sich die Larven verfärben, was 

eine morphologische Bestimmung erschwert. Ist eine längere Lagerung vor der Diagnostik 

absehbar, können die Larven zusammen mit etwas Erde in einem verschließbaren Gefäß im 

Kühlschrank unter 10 °C gelagert werden. 

Fallen 

Der EPPO-Standard weist ausdrücklich darauf hin, dass Fallen zur Überwachung von 

P. japonica ausschließlich von den zuständigen PSD (oder durch den PSD beauftragte 

Personen) gehandhabt werden dürfen und die Nutzung durch andere Personen zu 

unterbinden ist. Unsachgemäß aufgestellte Fallen könnten Käfer über mehrere Hundert 

Meter anlocken und so zu einer Verbreitung beitragen. Fallen mit einem PEG Futtermittel-

Lockstoff (Phenethyl Propionat + Eugenol + Geraniol) und einen Sexual-Lockstoff 

(Japonilure) besitzen eine sehr hohe Fängigkeit für die Käfer beiderlei Geschlechtes. Die 

Schweiz und Italien empfehlen die Lockstoffe von TRÉCÉ (Pherocon Japanese Beetle), da 

Sexuallockstoff und Futterlockstoff bei dem Produkt getrennt genutzt werden können. Baden-

Württemberg nutzt derzeit das Pheromon von Pherobank (Japonilure).  

Ein intensiver Einsatz der Fallen ist für die jährlichen Erhebungen vor allem im Zentrum 

der Befallszone vorzunehmen. Es sollte ein Mindestabstand von 500 m zur Pufferzone 

eingehalten werden. Bei der Abgrenzungserhebung gilt diese Einschränkung nicht 

(siehe unten). Die Fallen sollten Ende Mai installiert werden und können Ende September 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqhKqhzNGAAxU-QfEDHVvCBX4QFnoECBwQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.trece.com%2Fwp-content%2Fuploads%2FPHEROCON-JB-Bag-Trap-Product-sheet-1785.pdf&usg=AOvVaw0EIcR_wpjUj-Y37JajXSgL&opi=89978449
https://www.pherobank.com/news-reader/available-pherobank-product-pheromone-lure-for-popillia-japonica.html
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entfernt werden, sofern sich dann keine Käfer mehr in den Fallen finden. Die Fallen werden 

mindestens alle zwei Wochen kontrolliert und ggf. geleert. Fallen, in denen sich Käfer 

befinden, werden in Folge häufiger kontrolliert und geleert, da Fallen mit toten oder 

sterbenden Käfern eine geringere Wirksamkeit besitzen. Die Reichweite der Fallen wird in 

Windrichtung auf bis zu 500 m geschätzt. Um Verwirrungseffekte zu vermeiden, sind die 

Fallen in mindestens 200 m Abstand zueinander aufzustellen. Besonders hohe Fangzahlen 

lassen sich in Gebieten mit bevorzugten Wirtspflanzen erreichen. Auf reinen Grasflächen 

oder bei Grasflächen mit hohen Wirtspflanzen wie Bäumen sollte die Höhe vom Trichterrand 

der Fallen bis zum Boden 28 – 56 cm betragen. Bei Grasflächen und niedrig wachsenden 

Wirtspflanzen sollten die Fallen auf Wirtspflanzenhöhe angebracht werden. Die Fallen 

werden idealerweise im direkten Sonnenlicht platziert (ganztägig Sonne oder Mittagssonne). 

Fallen in unmittelbarer Nähe von großen Pflanzen oder anderen Gegenständen können in 

ihrer Effektivität beeinträchtigt sein, da sich der Lockstoff ggf. schlechter verbreiten kann. Es 

ist ein Mindestabstand von 3 – 6,4 m zu bevorzugten Wirtspflanzen einzuhalten. Die Farbe 

der Fallen hat laut Literatur keinen Einfluss auf die Effektivität. Die Schweiz nimmt aus 

eigenen Beobachtungen aber eine bis zu sechsmal höhere Fängigkeit und einen deutlich 

reduzierten Beifang grüner Fallen an. Zur Vermeidung hoher Beifänge, können gelbe 

Prallkreuze mit Farbspray matt Grün eingefärbt werden. Eine Fangflüssigkeit ist nicht 

notwendig. Die Auffangbehälter sollten durchlässig sein, damit Regenwasser ablaufen kann. 

Die Fallen sollten kein Dach haben, da sich die Käfer sonst auf dem Dach sammeln und oft 

nicht in den Fangbehälter fallen.  

Falleneinsatz zur Abgrenzung des Gebietes:  

Für die Abgrenzungserhebung erfolgt die Installation von mindestens 8 Fallen mit PEG 

Futtermittel-Lockstoff (Phenylethyl Propionat + Eugenol + Geraniol) und dem Sexual-

Lockstoff (Japonilure) in einem Radius von 1.000 m um den Fundort, zur Abklärung der 

Befallssituation. Ziel ist eine flächendeckende Erhebung. 

Falleneinsatz bei den jährlichen Erhebungen im abgegrenzten Gebiet:  

Fallen werden in der Befallszone und der Pufferzone eingesetzt. In der Pufferzone in einem 

Abstand von 1.000 m oder weniger von der Befallszone werden für die jährlichen 

Erhebungen im abgegrenzten Gebiet mobile Fallen eingesetzt, d. h. sie werden nur für 

bis zu 3 – 4 Stunden bei günstigen Flugbedingungen (ab 21 °C; trocken) für den Käfer 

exponiert. Die mobilen Fallen werden mit Futterlockstoff und Sexualpheromon bestückt. In 

der Pufferzone, ab 1.000 m Entfernung von der Befallszone) können wieder fest installierte 

Fallen eingesetzt werden. In einem Bereich ab 2.000 m Entfernung zu der Befallszone 

bis zur Außengrenze der Pufferzone werden grundsätzlich fest installierte Fallen mit 

beiden Lockstoffen eingesetzt, um die Befallsfreiheit der Pufferzone zu überwachen. 
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Gefangene verdächtige Käfer aus den Fallen können in Behältnissen als Trockenpräparate 

aufbewahrt werden. Die Probennummer, der Ort und das Datum werden dokumentiert. Die 

Proben werden dem Diagnoselabor kurzfristig zur Bestimmung übergeben. Die Käfer können 

später auch als Belegexemplare präpariert werden und für Schulungszwecke zur Verfügung 

gestellt werden. Die Präparate sollen mit Angaben zur Art (wissenschaftlicher Name), Ort, 

Datum, Geschlecht (soweit möglich) und Person, die die Bestimmung vorgenommen hat, 

versehen werden. Die Käfer können auch in 70 % Ethanol zur Lagerung überführt werden. 

Bezugsquellen für Fallen (Stand: 10.8.2023)  

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.  

Biologic trap (Italien): Modell Trappola Plus (ca. 70 Euro); sehr erfolgreicher Einsatz in der 

Schweiz. Langlebig, kein Prallkreuz, grüne Farbe, sehr leichte und schnelle Wartung, 

Regenwasserablauf vorhanden. 

TRÉCÉ Pherocon (USA): Modell Japanese Beetle (Preis auf Anfrage). Auch vollständig in 

grün und mit Regenwasserablauf erhältlich. 

Econex (Spanien): Modell Escolitrap Ellisco Type (ca. 11 Euro); im Feld eher kurzlebig. Das 

Dach ist abnehmbar. Farbe: gelbes Prallkreuz, grüner Behälter.  

Enema (Deutschland): Modell Gartenlaubkäferfalle GLKF (ca.25 Euro); Einsatz in Baden-

Württemberg. Im Einsatz langlebig. Farbe: gelbes Prallkreuz, grüner Behälter 

Andermatt Biocontrol Suisse AG (Schweiz): Modell: Japankäfer Falle Biologic Trap Plus (ca. 

80 Euro) langlebig und in der Schweiz verwendet (grüner Trichter dunkler Auffangbehälter) 

Pherobank (Niederlande): Modell „Funnel trap (green lid/green funnel/transparent 

bucket/green barrier cross)“ (ca. 13 Euro) Einsatz in Österreich und Slowenien (Trichter und 

Prallkreuz grün, Auffangbehälter transparent)  

https://www.biologictrap.com/product/biologic-trap-plus/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqhKqhzNGAAxU-QfEDHVvCBX4QFnoECBwQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.trece.com%2Fwp-content%2Fuploads%2FPHEROCON-JB-Bag-Trap-Product-sheet-1785.pdf&usg=AOvVaw0EIcR_wpjUj-Y37JajXSgL&opi=89978449
https://www.e-econex.net/en/insect-traps/escolitrap-con-paletas-amarillas-513.html
https://shop.e-nema.de/gartenlaubkaefer-falle-komplett/2200001
https://www.biocontrol.ch/de-ch/japankaefer-pheromonfalle--p29034?variant=1586828
https://www.pherobank.com/pheromone-trap-types.html
https://www.pherobank.com/pheromone-trap-types.html
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Anlage 3: Abgrenzungserhebung bei einem Auftreten von P. japonica 

Wissenschaftliche Grundlage für die Erhebungen zu P. japonica ist der 

Schadorganismensteckbrief (Pest survey card on Popillia japonica) und der EPPO-Standard 

PM 9/21 (1). Für die Planung der Erhebungen sollte möglichst das Statistik-Werkzeug der 

EFSA RiBESS+ als Unterstützung herangezogen werden. Das JKI kann bei der Planung der 

Erhebungen fachlich unterstützen. 

Nach der provisorischen Abgrenzung eines Gebietes findet eine Abgrenzungserhebung zur 

Bestimmung des tatsächlichen Befallsgebietes statt. Bei der Abgrenzungserhebung muss mit 

einer sehr hohen Sicherheit auch geringer Befall (Prävalenz) nachgewiesen werden, bzw. 

mit einer sehr hohen Sicherheit festgestellt werden, dass alle Befallsstellen im gesamten 

provisorisch abgegrenzten Gebiet auch erkannt wurden und Maßnahmen zur Tilgung 

ergriffen werden. Es sollte angestrebt werden, sehr niedrige Prävalenzen (deutlich unter 1 % 

befallener spezifizierter Pflanzen) mit einer sehr hohen Sicherheit (mindestens ein 

Konfidenzniveau von 95 %) zu detektieren, da ansonsten fraglich ist, ob das Ziel einer 

Tilgung erreicht werden kann. Zielpopulation einer Erhebung sind die spezifizierten Pflanzen 

(Anlage 1, Tabelle 2), an denen von Juni bis Ende September visuelle Untersuchungen 

vorgenommen werden. 

Bei der Abgrenzungserhebung wird schrittweise vorgegangen. Das Vorgehen wird 

beispielhaft in Abbildung 4 dargestellt. 

Schritt 1: Bestimmung möglicher Befallsorte und der Befallsintensität 

Wurde ein Auftreten festgestellt, muss zuerst geprüft werden, ob es sich um ein einzelnes 

Vorkommen oder bereits ein Auftreten mehrerer Käfer handelt. Gerade bei Fallenfängen ist 

nicht zwingend davon auszugehen, dass der erste Fundort auch der ursprüngliche Befallsort 

ist. Befinden sich mehrere Käfer in der betreffenden Falle ist es wahrscheinlich, dass sich 

der Befallsort oder zumindest eine Population von P. japonica innerhalb von 500 m Radius 

um die Falle befindet.  

Bei Nachweis befallener Pflanzen ist zu prüfen, ob es sich um gerade erst verbrachte 

Pflanzen handelt (mögliche gerade erst erfolgte Einschleppung) oder um einen 

gewachsenen Bestand mit ggf. bereits erfolgter Etablierung und weiterer Verbreitung der 

Käfer.  

In jedem Fall sind um den Ort des Nachweises weitere Fallen aufzustellen, um festzustellen, 

ob mehrere Exemplare des Käfers vorhanden sind und ob sich ggf. bereits eine Population 

von P. japonica angesiedelt hat. Die Fallen sollten gemäß Anlage 2 aufgestellt und 

kontrolliert werden.  

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/sp.efsa.2019.EN-1568
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Schritt 2: Abschätzung der potenziellen Befallszone 

Für die Abschätzung der Befallszone ist es wichtig, neben den Befallsorten auch die 

Befallshäufigkeit und Befallsdichte näher zu bestimmen, um eine mögliche bereits erfolgte 

Ausbreitung abzuschätzen. Die mittlere jährliche Ausbreitungsrate von P. japonica wird im 

Anfangsstadium bei noch niedrigen Populationsdichten auf 1,5 km geschätzt. Lassen die 

ersten Untersuchungen bereits auf eine weitere Verbreitung der Käfer und damit auf eine 

bereits vor einiger Zeit erfolgte Einschleppung schließen, muss abgeschätzt werden, wie 

lange die Einschleppung in etwa zurückliegen könnte. Die potenzielle Befallszone wäre dann 

entsprechend den Erkenntnissen zu erweitern. 

Ist eine nähere Bestimmung nicht möglich, sollte als Mindestmaß für die weiteren 

Untersuchungen von der jährlichen mittleren Ausbreitungsrate ausgegangen werden und ein 

Radius von 1,5 km um den Befallsort als potenzielle Befallszone festgelegt werden. Die 

potenzielle Befallszone ist Ausgangspunkt für die Abgrenzungserhebung. Es können sich 

auch mehrere Gebiete überschneiden, wenn der Käfer an mehreren Stellen eingeschleppt 

wurde oder sich bereits ausgebreitet hat.  

Der Bewegungsradius für die Kurzstreckenausbreitung von P. japonica liegt zwischen 50 m 

und 1000 m (siehe Anlage 1). Fallen für P. japonica sind in einem Radius von bis zu 500 m 

wirksam, die Tiere bewegen sich also mindestens in diesem Radius aktiv zu attraktiven 

Futterpflanzen oder Sexualpartnern. Außen um die potenzielle Befallszone wird daher ein 

erstes Erhebungsband mit einer Breite von 500 m angelegt, in dem die 

Abgrenzungserhebung beginnt. 

Schritt 3: Bestimmung der Grenzen der Befallszone 

Maßgeblich für die Abgrenzung der Befallszone sind umfassende visuelle Untersuchungen 

der spezifizierten Pflanzen auf einen Befall mit Käfern in den jeweiligen Erhebungsbändern. 

Fallen sollten innerhalb eines Radius von 1 km um die bereits bekannten Befallsorte genutzt 

werden. Zur Abgrenzung der Befallszone werden visuelle Untersuchungen in mehreren 

Erhebungsbändern von jeweils 500 m Breite vom Rand der potenziellen Befallszone zum 

Befallsort hin durchgeführt. Wird am äußeren Rand der potenziellen Befallszone noch P. 

japonica nachgewiesen, sind die Erhebungen entsprechend nach außen fortzusetzen bis die 

Befallszone ermittelt ist (Abbildung 4).  

Wird P. japonica an weiteren Orten nachgewiesen, gilt das gesamte Gebiet zwischen den 

neuen Nachweisen und dem Befallsort und ein Gebiet mit 1000 m Breite um dieses Gebiet 

herum als Befallszone (Abbildung 5). Wird außer dem ursprünglichen Befallsort kein weiterer 

Nachweis über das Vorkommen von P. japonica erbracht, gilt der Befallsort und ein Radius 

von 1000 m um den Befallsort als Befallszone.  
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Abbildung 4: Schema für die Abgrenzungserhebung bei einem einzelnen Befallsort.  

I. Potenzielle Befallszone mit einem Radius von 1.500 m um den ermittelten 

Befallsort.  

II. Die Erhebungen beginnen in Erhebungsband 1 (EB 1), das außen um die 

potenzielle Befallszone mit einer Breite von 500 m angelegt wird.  

III. a) Bei Nachweis eines Befalls in EB 1 muss die potenzielle Befallszone 

entsprechend erweitert werden und es wird ein neues Erhebungsband (EB 2) von 

500 m Breite außen um die potenzielle Befallszone angelegt, in dem erneut 

Erhebungen durchgeführt werden. Dieser Vorgang wird wiederholt bis kein Befall 

mehr in dem nächsten Erhebungsband nachgewiesen werden kann.  

b) Wenn in EB 1 kein Befall festgestellt wird, werden die Erhebungen nach innen 

weitergeführt indem das zweite Erhebungsband von innen an die potenzielle 

Befallszone angelegt wird. Wird wieder kein Befall gefunden, setzen sich die 

Erhebungen stufenweise bis zum Befallsort fort. 
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Ausweisung der Pufferzone 

Um die ermittelte Befallszone wird eine Pufferzone von mindestens 5.000 m eingerichtet 

(Abbildung 5).  

 

Abbildung 5: Schema der endgültigen Abgrenzung des Gebietes für den Fall eines 

Nachweises von P. japonica in einem Erhebungsband. Die Fläche zwischen dem Nachweis 

und dem ursprünglich ermittelten Befallsort sowie ein Gebiet von 1.000 m Breite um diese 

Fläche werden zur Befallszone erklärt. Die Pufferzone umgibt die Befallszone mit einer 

Breite von mindestens 5.000 m.   
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Anlage 4: Hinweise zur Bekämpfung von P. japonica  

In dieser Anlage findet sich eine kurze Zusammenfassung relevanter Bekämpfungsstrategien 

gegen P. japonica in Deutschland. Die Informationen stammen, sofern nicht anders 

angegeben, aus dem EPPO-Standard PM 9/21(1) Popillia japonica: procedures for official 

control (EPPO, 2016). 

Die VO (EU) 2023/1584 listet in Artikel 9 Tilgungsmaßnahmen auf, die zu ergreifen sind. 

Gegen die adulten Käfer sind mindestens zwei der folgenden Maßnahmen zu 

kombinieren: 

i) Massenfang mit Fallen und Lockmitteln unter Gewährleistung der Vernichtung von P. 

japonica durch geeignete Methoden; 

ii) Strategie des Anlockens und Abtötens („attract and kill“); 

iii) Absammeln von P. japonica per Hand unter Gewährleistung der Vernichtung des Käfers 

durch geeignete Methoden; 

iv) chemische Behandlungen der Pflanzen; 

v) biologische Bekämpfung (z. B. durch entomopathogene Pilze oder jede andere wirksame 

biologische Bekämpfung); 

vi) jede andere Maßnahme, die sich wissenschaftlich als wirksam erwiesen hat. 

Gegen die Larven von P. japonica sind mindestens zwei der folgenden Methoden zu 

kombinieren:  

i) geeignete Behandlungen des Bodens, in dem Larven auftreten; 

ii) biologische Bekämpfung (z. B. durch entomopathogene Pilze oder entomopathogene 

Nematoden oder jede andere wirksame biologische Bekämpfung); 

iii) Verbot der Bewässerung von Grünland während der Zeit, in der die Adulten aus dem 

Boden kommen und während der Flugzeit; 

iv) mechanische Bodenbearbeitung durch Fräsen zur Vernichtung der Larven zu geeigneten 

Zeitpunkten im Jahr (zum Zeitpunkt der Bodenprobenentnahme, siehe Anlage 2); 

v) lokale Vernichtung von stark befallenem Grünland. 

Zudem sind während der Flugzeit des Käfers Risikomanagementmaßnahmen in 

Flughäfen, Bahnhöfen und Häfen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass P. japonica 

nicht in Luftfahrzeuge, Züge oder Schiffe gelangt (VO (EU) 2023/1584, Artikel 9 (1) c) 
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i)). Das Risikomanagementverfahren wird der Kommission und den anderen 

Mitgliedstaaten schriftlich mitgeteilt.  

Mögliche Risikomanagementverfahren an Flughäfen, Bahnhöfen und Häfen sind 

beispielsweise die Entfernung besonders attraktiver Wirtspflanzen (z. B. Rosa sp.) des 

Käfers in der Umgebung, die chemische Bekämpfung des Käfers, Beschränkung der Be- 

und Entladezeiten auf Zeitpunkte außerhalb der Flugzeit des Käfers (Temperaturen 

unter 21 °C, bei Regen, abends, früh morgens), physische Barrieren (z. B. Netze) vor 

Türen/ Ladeluken, Spürhundeinsatz in den Transportmitteln und an der Ware, umfassende 

Erhebungen und eine Unterrichtung der Betreiber und des Personals, das an Be- und 

Entladung von Gütern beteiligt ist sowie von Reisenden. 

Nachfolgend werden die unterschiedlichen Bekämpfungsmethoden näher erläutert 

und in Tabelle 3 als Überblick dargestellt. 

Vernichtung oder Behandlung von befallenen Wirtspflanzen oder Substraten 

Generell ist es nicht sinnvoll aus einer Befallszone im Freiland großflächig Nahrungspflanzen 

der adulten Käfer zu entfernen. Fehlende Wirtspflanzen würden die Käfer dazu veranlassen, 

Nahrung und Eiablagestellen außerhalb der Befallszone zu suchen und so eine Ausbreitung 

provozieren. Jedoch ist die komplette Entfernung von besonders attraktiven Futterpflanzen 

an besonders gefährdeten Standorten für eine weitere Verschleppung (z. B. Flughäfen, 

Häfen, Bahnhöfe etc.) sinnvoll, um das Risiko einer Ansiedlung zu minimieren oder 

zumindest hohe Populationsdichten zu vermeiden (siehe oben).  

Die Käfer können durch Massenfang mit Fallen, Absammeln und Insektizid-Behandlungen 

bekämpft werden. Nachweislich stark mit Larven befallenes Grasland (Weiden, Flugfelder, 

Golfplätze, Sportplätze, andere Rasenflächen) oder Ackerflächen können nach der Flugzeit 

der Adulten mindestens 10 cm tief und wendend umgepflügt bzw. besser mit einer 

zugfahrzeugbetriebenen Fräse oder auf kleineren Flächen/Gartenflächen mittels Motorfräse 

bearbeitet werden. Die Bodenbearbeitung erfolgt bevor die Larven im Oktober zur 

Überwinterung tiefer in den Boden eindringen oder im Frühjahr, wenn die Larven wieder in 

den oberen Bodenschichten aktiv sind. Der zusätzliche Einsatz von entomopathogenen 

Pilzen oder Nematoden (bei ausreichender Bodenfeuchte) oder Insektizid-Behandlungen auf 

den umgebrochenen Flächen führen zu einer weiteren Reduktion der Larvenpopulation. 

Getopfte Wirtspflanzen mit Larvenbefall sollten entweder von ihrem Pflanzsubstrat 

vollständig befreit oder vernichtet werden. Mit Larven befallenes oder befallsverdächtiges 

Substrat muss gemäß PM 9/21(1) (EPPO, 2016) für mindestens 15 min auf mindestens 49 

°C erhitzt werden, bevor es verbracht werden darf. 
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Pflanzenreste können vor einer Verbringung kompostiert, gehäckselt oder verbrannt werden. 

Die Kompostierung von Pflanzenresten kann während der Flugzeit der Käfer in Anlagen mit 

temperaturkontrollierten Fermentationsboxen und Endkompost-Siebanlagen erfolgen. 

Pflanzenmaterial aus der Grünpflege muss vor der Verbringung auf eine Größe von maximal 

5 cm gehäckselt werden. Befallsverdächtiges Material kann auch verbrannt werden. 

Massenfang der adulten Käfer mit Fallen im Befallsgebiet 

Hinweise für die Nutzung der Fallen sind in Anlage 2 aufgeführt. Für den Massenfang sollten 

die Fallen am besten täglich kontrolliert und ggf. geleert werden, da der Geruch von toten 

oder sterbenden Käfern vermutlich die Fängigkeit der Fallen verringert. In der Literatur 

werden Reduktionsraten von erwachsenen Käfern durch Massenfang mit 40 – 50 %, 75 % 

und 97 % (EPPO, 2016) angegeben. Der empfohlene Fallenabstand für den Massenfang 

beträgt 50 m. 

Absammeln der Käfer per Hand 

Das Absammeln der Käfer per Hand empfiehlt sich vor allem bei kleineren Pflanzen und 

geringen Befallsdichten. Die Käfer können durch das Tauchen in eine Seifenlösung 

abgetötet werden. Die effektivste Sammelzeit für die Käfer ist laut Literatur am Abend (gegen 

19 Uhr). 

Bekämpfung der Larven mit entomopathogenen Nematoden und Pilzen  

Zur biologischen Bekämpfung der Larven im Boden mit Heterorhabditis sp. gibt es eine 

Vielzahl von Studien. Bei richtiger Anwendung wurde in Mais- und Sojaflächen eine 

Mortalität von 94 % nach 25 Tagen und bei der nachfolgenden Generation von bis zu 99 % 

nachgewiesen. Zum Zeitpunkt der Anwendung muss direktes Sonnenlicht vermieden 

werden, daher sollte die Applikation in den frühen Morgenstunden oder am Abend 

stattfinden. Der behandelte Boden muss mindestens über die folgenden zwei Wochen feucht 

gehalten werden. Die Applikationsdichte beträgt in der Regel 250.000 infektiöse juvenile 

Nematoden pro Quadratmeter (Shanovich et al., 2019). In der Schweiz und Italien wird 

Heterorhabditis bacteriophora verwendet. In Italien konnten die Larvenpopulationen durch 

den Einsatz der Nematoden um etwa 45 % reduziert werden. Der Nematode Steinernema 

carpocapsae zeigte sich im direkten Laborvergleich weniger effektiv (Mortalität 3 – 77 %) 

gegen P. japonica als H. bacteriophora (Mortalität 57 – 100 %) (Marianelli et al., 2017). Die 

Anwendung von Nematoden kann durch die gleichzeitige Anwendung des Pilzes 

Metarhizium anisopliae unterstützt werden. 
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Chemische Bekämpfung der Larven und Käfer 

ACELEPRYN (Wirkstoff Chlorantraniliprole) kann im Zierpflanzenbau (Rasen: Golfplätze, 

Flächen für die Allgemeinheit, Herstellung von Roll- und Fertigrasen) gegen Larven von 

Scarabaeidae eingesetzt werden. 2025 wurden in Deutschland erstmals Notfallzulassungen 

für die Verwendung der Pflanzenschutzmittel Mospilan SG (Wirkstoff Acetamiprid) und 

Minecto One (Wirkstoff Cyantraniliprole) an Zierpflanzen im Freiland und im Gewächshaus 

gegen die adulten Käfer von Popillia japonica genehmigt. Entsprechende Notfallzulassungen 

gelten nur für die Verwendung nach Aufforderung durch die zuständige Behörde für die 

Pflanzengesundheitskontrolle. Basamid Granulat (Dazomet) besitzt eine breite Zulassung 

zur Bodendesinfektion gegen diverse Organismen.  

Weitere Wirkstoffe, die nach bisherigen Erkenntnissen sehr wirksam gegen P. japonica sind, 

aber in Deutschland bisher nur für andere Zwecke zugelassen sind, werden im Folgenden 

aufgeführt. Es handelt sich ausschließlich um Wirkstoffe, die Stand Januar 2026 im 

Verzeichnis der zugelassenen Pflanzenschutzmittel für Deutschland gelistet waren. Bacillus 

thuringiensis-Präparate sind sehr wirksam gegen die Larven. In den USA werden unter 

anderem Pyrethroide (Esfenvalerat, Deltamethrin und lambda-Cyhalothrin) gegen die Larven 

und Käfer eingesetzt (Shanovich et al., 2019). In Italien zeigte sich in Versuchen in diversen 

relevanten Kulturen (Wein, Pfirsich, Mais) und Pflanzen der freien Landschaft (Weide, 

Selbstkletternde Jungfernrebe) eine hohe Wirksamkeit von Acetamiprid, Deltamethrin, 

Pirimicarb, lamda-Cyhalothrin, Etofenprox und Abamectin gegen die Käfer bei direktem 

Kontakt und bei Kontakt mit kürzlich behandelten Oberflächen. Eine Woche nach der 

Behandlung von Oberflächen waren nur noch Acetameprid, Deltamethrin und lambda-

Cyhalothrin wirksam (Santoiemma, 2021).  

Mit einem Kontaktinsektizid imprägnierte Netze (LLIN = long-lasting-insecticide-nets) werden 

in Italien und der Schweiz für Attract & Kill-Strategien auf Gestelle gespannt. Unter den 

Netzen werden dieselben Lockstoffe, die auch in den Fallen verwendet werden angebracht. 

Die Käfer sterben ab, nachdem sie sich auf den Netzen niedergelassen haben. Nach 30 – 40 

Tagen sollten die Netze erneuert werden, da die Effektivität der Wirkstoffe stetig abnimmt 

(Paoli et al., 2022). Erfahrungen liegen aus der Schweiz und Italien mit imprägnierten Netzen 

mit Karate Zeon (Wirkstoff lambda-Cyhalothrin), Acetameprid und Deltamethrin (Vertrieb 

durch Vestergaard) vor. Mit Deltamethrin behandelte Netze werden üblicherweise zur 

Moskito-Abwehr in Malariagebieten verwendet. LLIN sind vergleichsweise aufwändig zu 

installieren. Sie kommen erst zum Einsatz, wenn die Käferfänge eine Masse erreichen, in 

dem die Leerung der Fallen und die Entsorgung der Käfer nicht mehr zu leisten ist. 

https://www.bvl.bund.de/DE/Arbeitsbereiche/04_Pflanzenschutzmittel/01_Aufgaben/02_ZulassungPSM/01_ZugelPSM/02_Notfallzulassungen/psm_ZugelPSM_notfallzulassungen_node.html#doc11031262bodyText3
https://www.bvl.bund.de/DE/Arbeitsbereiche/04_Pflanzenschutzmittel/01_Aufgaben/02_ZulassungPSM/01_ZugelPSM/01_OnlineDatenbank/psm_onlineDB_node.html
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ps.7504
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Tabelle 3: Übersicht über Bekämpfungsmaßnahmen gegen Popillia japonica. Die 

Maßnahmen sind im Text weiter erläutert. 

Befallsobjekt / -Ort Lebensstadium Maßnahme 

(potenziell) befallenes 

Substrat oder Boden 

zur Verbringung 

Eier / Larven - Erhitzen für mindestens 15 min auf mindestens 49 °C 

Kerntemperatur 

- Lagerung unter Abdeckung 

Pflanzenmaterial zur 

Verbringung 

Käfer Eine Einzelmaßnahme oder als Kombination aus zwei 

Maßnahmen 

- Kompostierung in einer Anlage mit 

temperaturkontrollierten Fermentationsboxen und 

Endkompost-Siebanlage 

- Häckseln auf maximal 5 cm in alle Dimensionen 

- Verbrennung 

Befallsflächen 

Grünland (inklusive 

Parks, Sportplätze, 

Friedhöfe, Privatrasen 

etc.) 

Eier / Larven Kombination von mindestens zwei der folgenden 

Maßnahmen: 

- biologische Bekämpfung mit Nematoden oder 

entomopathogenen Pilzen 

- mechanische Bodenbearbeitung (vor Oktober 

mindestens 10 cm tief bodenwendend pflügen/ 

fräsen) 

- Insektizideinsatz 

- Bewässerungsverbot 

- Umbruch der Flächen 

Grünland Schlupf der 

Käfer / Flugzeit 

Käfer  

- Bewässerungsverbot von Grünland oder 

Bewässerung nur in Verbindung mit 

Nematodenbehandlung,  

- Abdeckung von befallenem Grünland mit schwarzen 

Planen  

- Umbruch/Fräsen von befallenem Grünland 

Befallsgebiet 

allgemein 

Käfer Kombination von mindestens zwei der folgenden 

Maßnahmen: 

- Massenfang mit Fallen  

- Anlockung und Abtötung durch "attract and kill"-

Strategien 

- Absammeln per Hand und Abtötung des Käfers 

- chemische Behandlung der Pflanzen 

- biologische Bekämpfung durch entomopathogene 

Pilze oder andere biologische Methoden 

Flughäfen, Häfen, 

Bahnhöfe im 

Befallsgebiet 

Käfer risikomindernde Maßnahmen gegen eine Verschleppung, es 

sollten mehrere Maßnahmen kombiniert werden: 

- Entfernung besonders attraktiver Wirtspflanzen in der 

Umgebung 

- chemische Bekämpfung der Käfer 

- Beschränkungen der Be-/ Entladungszeiten 

- physische Barrieren gegen das Eindringen des 

Käfers in Transportmittel 

- Spürhundeinsatz 

- Information aller Betroffenen (Betreiber, Personal, 

Reisende) 
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Physische Isolation von Kulturen 

Zur Verhinderung von Schäden können Kulturen eingenetzt werden, um den Fraß der Käfer 

an Blättern und Früchten zu verhindern. Netze mit formstabilen Maschen von 3 mm x 3mm 

oder kleiner gelten derzeit sicher gegen das Eindringen der Käfer in Kulturen. Bei größeren 

Maschenweiten entsteht eine Diagonale, die größer ist, als der Käfer breit, was dem Käfer 

ein Eindringen ermöglichen kann. Das Netz darf nicht elastisch sein und die Maschen dürfen 

nicht gegeneinander verschiebbar sein.  
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Anlage 5: Verbringungsanforderungen für Pflanzen, Pflanzenreste, Kultursubstrate 

und Böden zur Verhinderung der Verschleppung von P. japonica aus abgegrenzten 

Gebieten 

Der zuständige PSD stellt sicher, dass folgende Maßnahmen in Bezug auf Pflanzen, 

Pflanzenreste, Kultursubstrate und Böden umgesetzt werden, um das Risiko einer 

Verschleppung von P. japonica aus abgegrenzten Gebieten zu minimieren: 

1. Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen ohne Kultursubstrat 

Wurzelnackte Pflanzen ohne Reste von Kultursubstrat und Erde werden zwischen dem 

1. Juni – 30. September vom Unternehmer vor der Verbringung visuell auf das 

Vorhandensein der Käfer überprüft. Die Pflanzen werden während der Flugzeit des Käfers so 

gehandhabt, verpackt und befördert, dass ein Befall mit P. japonica nach Verlassen des 

Erzeugungsortes nach billigem Ermessen ausgeschlossen ist. In der Zeit vom 1. Oktober bis 

30. Mai bestehen beim Verbringen von wurzelnackten Pflanzen keine Einschränkungen. 

2. Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen mit Kultursubstrat 

Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen mit Kultursubstrat, außer Pflanzen in Gewebekultur und 

Wasserpflanzen, dürfen nur aus der Befallszone verbracht werden, sofern sie die 

besonderen Anforderungen aus Anhang VIII, Punkt 2.1 der DVO (EU) 2019/2072 erfüllen. 

Umsetzungshinweise zur Einhaltung der Verbringungsanforderungen werden im Folgenden 

erläutert. 

2.1. Befallsfreier Erzeugungsort  

Ein befallsfreier Erzeugungsort kann nur innerhalb der Pufferzone eingerichtet werden. Zur 

Aufrechterhaltung eines befallsfreien Erzeugungsortes ist die amtliche Untersuchung einer 

100 m breiten Pufferzone um den Erzeugungsort unter anderem durch den Einsatz von 

Fallen (siehe Anlage 2) mit Lockstoffen (PEG Futtermittel-Lockstoff und Sexual-Lockstoff 

(Japonilure)) vom 1. Juni bis zum 30. September erforderlich, da visuelle Kontrollen und 

Bodenproben bei einem niedrigen Befallsgeschehen keine ausreichende Sicherheit bieten. 

Erhebungen mit Fallen sind ausschließlich den Pflanzenschutzdiensten vorbehalten. 

Für den sicheren Einsatz der Fallen ist ein Mindestabstand von 1.000 m von der 

Befallszone notwendig, um den Käfer nicht aus der Befallszone zu locken. Die Einrichtung 

eines befallsfreien Erzeugungsortes kann demnach nur ab einer Entfernung von mindestens 

1.000 m von der Befallszone in Betracht gezogen werden. Die zuständige Behörde kann 

darüber entscheiden, ob ein höherer Abstand zur Befallszone erforderlich ist, um eine 

sichere Überwachung des Erzeugungsortes zu gewährleisten. Die Überwachung kann durch 

den Einsatz mobiler Fallen erfolgen. Die Fallen werden in der 100 m breiten Pufferzone 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:02019R2072-20230612#tocId88
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eingesetzt, die um den Erzeugungsort eingerichtet werden soll. Die Fallen werden in einem 

Abstand von mindestens 200 m bis maximal 750 m zueinander eingesetzt. Kann der 

Erzeugungsort aufgrund räumlich weit getrennter Quartiere nicht als Ganzes mit einer 

Pufferzone umgeben werden, müssen für die jeweiligen Quartiere eigene Pufferzonen von 

jeweils 100 m Breite eingerichtet und überwacht werden.  

Der Erzeugungsort wird mindestens einmal jährlich amtlich kontrolliert. Die Kontrolle 

kann zeitgleich mit der Überwachung der Pufferzone erfolgen. In den drei Monaten vor einer 

Verbringung wird der Betrieb mindestens einmal monatlich vom Unternehmer, gemäß 

der Anweisungen der zuständigen Behörde, auf Anzeichen von P. japonica untersucht. Die 

Untersuchung und die Ergebnisse dieser Untersuchung sind vom Unternehmer zu 

dokumentieren.  

Untersuchungen in den oben genannten Fällen umfassen: 

1. Eine Untersuchung des Kultursubstrats, in dem die Pflanzen stehen. Das 

Kultursubstrat wird gemäß dem Test-Schema in Tabelle 4 beprobt.  

2. Während der Flugzeit des Käfers vom 1. Juni bis zum 30. September sind visuelle 

Kontrollen (siehe Anlage 2) an den Pflanzen des Erzeugungsortes, einschließlich 

Unkraut, vorzunehmen. 

Die Pflanzen werden so gehandhabt, verpackt und befördert, dass ein Befall mit P. japonica 

nach Verlassen des Erzeugungsortes ausgeschlossen ist oder die Pflanzen werden 

außerhalb der Flugzeit von P. japonica verbracht. 

2.2. Produktionsflächen mit physischer Isolation gegen P. japonica 

Produktionsflächen mit physischer Isolation können sowohl in der Pufferzone, als auch in der 

Befallszone liegen. Wenn die Pflanzen ununterbrochen auf einer Produktionsfläche 

angezogen wurden, die von der zuständigen Behörde eigens zur Erzeugung von Pflanzen 

zugelassen ist und die gegen ein Eindringen von P. japonica physisch isoliert ist, sind die 

Pflanzen während der Flugzeit des Käfers vom 1. Juni bis zum 30. September so zu 

handhaben, verpacken und befördern, dass ein Befall von P. japonica verhindert wird. 

Außerhalb der Flugzeit können die Pflanzen ohne weitere Auflagen verbracht werden.  

Als ausreichende physische Isolation gelten beispielsweise Einnetzung oder 

Gewächshäuser, deren Öffnungen gegen das Eindringen der Käfer geschützt sind. Die 

Maschenweite der Insektengitter/Netze darf ein Maß von 3 mm x 3 mm nicht überschreiten. 

Bei größeren Maschenweiten entsteht eine Diagonale, die größer ist, als der Käfer breit, was 

dem Käfer ein Eindringen ermöglichen kann. Das Netz darf nicht elastisch sein und die 

Maschen dürfen nicht gegeneinander verschiebbar sein.  
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Alle Öffnungen (Türen, Fenster, Belüftungen) müssen während der Flugzeit der Käfer vom 1. 

Juni bis zum 30. September gegen ein Eindringen von P. japonica gesichert werden. 

2.3. Verbringungsanforderungen für Pflanzen mit Kultursubstrat von Flächen 

ohne physischen Schutz von einer amtlich zugelassenen Produktionsfläche 

Amtlich zugelassene Produktionsflächen ohne physischen Schutz können sowohl in der 

Pufferzone, als auch in der Befallszone liegen. Ist die Produktionsfläche nicht gegen ein 

Eindringen von P. japonica gesichert (z. B. Freiland, halb-offene Systeme, Gewächshäuser 

ohne gesicherte Öffnungen), ist das Risiko einer Eiablage und das Risiko durch das 

Eindringen der Larven aus der Umgebung (z. B. unversiegelter Boden, Fahrgasse) zu 

minimieren. Für alle Pflanzen dieser Kategorie gilt:  

• Die Pflanzen und das Kultursubstrat in dem sie stehen, werden einer amtlichen 

Kontrolle unterzogen und als frei von P. japonica befunden. Das Kultursubstrat wird 

gemäß dem Test-Schema (Tabelle 4) beprobt. 

und 

• Die Pflanzen werden vom 1. Juni bis zum 30. September so gehandhabt, verpackt 

und befördert, dass ein Befall mit P. japonica nach Verlassen der Produktionsfläche 

ausgeschlossen ist oder die Pflanzen werden außerhalb der Flugzeit von P. japonica 

verbracht. 

Tabelle 4: Test-Schema für Boden- und Substratproben. Anzahl der Bodenproben zur 
Testung der Befallsfreiheit von Böden und Substraten in Abhängig von der untersuchten 
Fläche und der Methodik der Beprobung. Das Test-Schema stammt aus dem EPPO-
Standard PM 9/21 (1) Popillia japonica: procedures for official control (2016).  

Fläche in Hektar Anzahl der Bodenproben 

 Kernbohrer (12 cm 

Durchmesser, 20 cm Tiefe)* 

Spaten (20 x 20 cm) 

< 0,5  50 20 

0,5 – 2  70 30 

2,1 – 5  80 35 

5,1 – 10  90 40 

10,1 – 20  125 50 

> 20 125 + jeweils 2 pro weitere 5 ha 50 + jeweils 1 pro weitere 5 ha 

*Bei getopfter Ware mit kleineren Topfvolumina als 12 cm Durchmesser und 20 cm Tiefe 
entspricht ein Topf einer Probe.  
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Mulchmaterial  

Mulchmaterial wird genutzt, um das Risiko einer Eiablage der Käfer zu verringern und um ein 

Aufwachsen attraktiver Futterpflanzen für die Larven (Gräser, Beikräuter) zu verhindern. 

Zudem kann eine Mulchschicht auch das Eindringen von Larven von unten beispielsweise in 

Töpfe verhindern. Geeignete Mulchmaterialien sind fest gewebte Netze (Unkrautvlies) mit 

Maschenweiten von 3 mm x 3 mm oder weniger, Folien, Gewebe aus Kokosfasern oder lose 

mineralische (z. B. Kieselsteine, Sand, Split) oder organische (z. B. professioneller 

Containermulch aus Nadelholz, Miscanthus-Häcksel, Akadama, Hanfmulch) Materialien. Je 

höher die Schüttdichte, desto besser ist die Schutzwirkung gegen eine Eiablage durch den 

Käfer. Grobes Mulchmaterial mit einer Partikelgröße über 2 cm ist ungeeignet um das Risiko 

einer Eiablage von P. japonica maßgeblich zu reduzieren und sollte daher zur Abdeckung 

der Topfoberfläche nicht verwendet werden (Dal Zotto et al., 2025).  

a) Töpfe mit einem Durchmesser kleiner als 30 cm 

Pflanzen mit Kultursubstrat von Flächen ohne physischen Schutz von einer amtlich 

zugelassenen Produktionsfläche in Töpfen mit einem Durchmesser kleiner 30 cm stehen auf 

erhöhten Flächen ohne Bodenkontakt,  

oder  

der Boden, auf dem die Pflanzen stehen, ist versiegelt oder mit einer Schicht bedeckt, die ein 

Eindringen der Larven von P. japonica von unten verhindert (z. B. Abdeckplane, 

Bändchengewebe, Kieselsteine, Untersetzer).  

Zusätzlich werden die Töpfe vom 1. Juni bis zum 30. September mit einer Schicht (siehe 

oben: Mulchmaterial) abgedeckt, die die Eiablage von P. japonica verhindert und den 

Aufwuchs von Unkraut verhindert.  

oder 

Die Töpfe werden vom 1. Juni – 30. September frei von Unkraut gehalten. 

b) Töpfe mit einem Durchmesser gleich oder größer als 30 cm 

Pflanzen mit Kultursubstrat von Flächen ohne physischen Schutz von einer amtlich 

zugelassenen Produktionsfläche in Töpfen/Containern mit einem Durchmesser größer oder 

gleich 30 cm stehen auf erhöhten Flächen ohne Bodenkontakt,  

oder 
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der Boden, auf dem die Pflanzen stehen, ist versiegelt oder mit einer Schicht bedeckt, die ein 

Eindringen der Larven von P. japonica von unten verhindert (z. B. Abdeckplane, 

Bändchengewebe, Kieselsteine, Untersetzer).  

Zusätzlich werden die Töpfe vom 1. Juni bis zum 30. September mit einer Schicht (siehe 

oben: Mulchmaterial) abgedeckt, die die Eiablage von P. japonica verhindert und den 

Aufwuchs von Unkraut verhindert. 

c) Verbringungsanforderungen für Pflanzen mit Erdballen 

Pflanzen mit Kultursubstrat von Flächen ohne physischen Schutz von einer amtlich 

zugelassenen Produktionsfläche in Form von Pflanzen mit Wurzelballen (z. B. 

Baumschulware) werden so kultiviert, dass das Substrat des Wurzelballens frei von 

P. japonica gehalten wird. Die Fläche über den Wurzelballen wird von Gräsern und 

Beikräutern freigehalten, um die Eiablage des Käfers zu verhindern. Zwischen den Reihen 

von Ballenwaren werden in der Regel begrünte Fahrgassen angelegt. Diese Fahrgassen 

sind besonders attraktive Flächen für die Eiablage und optimales Habitat für die Entwicklung 

der Larven von P. japonica. Daher müssen Maßnahmen umgesetzt werden, die ein 

Einwandern der Larven aus den Fahrgassen in die Wurzelballen verhindert. Die Larven 

besitzen im Boden eine hohe Mobilität und wandern je nach Bodenverhältnissen und 

Nahrungsangebot 20 – 480 cm horizontal im Boden (Fleming, 1972). Bei einer guten 

Nahrungsverfügbarkeit in einem begrünten Streifen ist von einer geringen Bereitschaft der 

Larven für Wanderungen durch den Boden auszugehen. Ihre Orientierung im Boden zu 

geeigneten Wurzeln erfolgt über den CO2-Ausstoß der Wurzeln und ggf. weitere volatile 

Substanzen. Aufgrund der begrenzten Reichweite dieser Stoffe im Boden wird davon 

ausgegangen, dass ein Abstand von 70 cm zwischen dem Wurzelraum der Fahrgasse und 

Wurzelballen ausreicht, um das Risiko eines Befalls der Wurzelballen ausgehend von der 

Fahrgasse zu minimieren. 

Mindestens eine der folgenden Maßnahmen muss daher vom Unternehmer umgesetzt 

werden: 

1. Die gesamte Bodenfläche über und in einer Breite von 70 cm um den Wurzelballen 

muss frei von Beikräutern und Gräsern sein. Dieser Bereich der Fahrgasse wird zu 

diesem Zweck vom 1. Juni bis zum 30. September mindestens zweimal bis in eine 

Tiefe von 10 cm mechanisch mit einer Fräse feinkrümelig bearbeitet oder vor Beginn 

der Flugsaison mit anderen geeigneten Mitteln geräumt und über die gesamte 

Flugzeit freigehalten.  

oder 
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2. Der Erdballen und der Boden in einer Breite von 70 cm um den Erdballen wird so 

abgedeckt, dass der Durchwuchs von Beikräutern verhindert wird (siehe 

Mulchmaterial) oder die Abdeckung insektensicher gegen ein Eindringen von 

P. japonica ist (stabiles Gewebe mit einer Maschenweite von nicht mehr als 3 mm x 

3 mm) (Abbildung 6). Überlappen sich die Flächen, die frei gehalten werden müssen, 

können je nach Pflanzabstand, Ballengröße, Abdeckungsart und geplanten 

Entnahmezeitpunkt (alle Pflanzen gleichzeitig oder Einzelpflanzen) entweder mehrere 

überlappende Abdeckungen verwendet oder die Pflanzreihe zusammenhängend 

abgedeckt werden (Abbildung 7). 

oder 

3. Es wird vor Beginn der Flugsaison des Käfers eine physische Barriere zwischen dem 

Wurzelraum der Fahrgasse und den Wurzelballen bis in mindestens 20 cm Tiefe 

errichtet. Diese Barriere ist in den Zeiten aufrecht zu erhalten, in denen die Larven 

aktiv sind (Bodentemperaturen über 10 °C) da der Mindestabstand von 70 cm vom 

Wurzelballen hier nicht gewährleistet werden muss. 

 

Abbildung 6: Erforderliche Fläche für die Bodenabdeckung abhängig von der Größe der 
Wurzelballen (Quelle: EPSD, 2025).  
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Abbildung 7: Schematische Darstellung für einzelne überlappende 
Bodenabdeckungen (oben) oder Abdeckung der gesamten Pflanzreihe (unten). Grün 
dargestellt ist die begrünte Fahrgasse. Die Schraffur symbolisiert eine Abdeckung 
gegen das Eindringen von P. japonica (Quelle: EPSD, 2025).  

3. Fertigrasen  

Bewässerte, kurz gemähte Grasflächen sind der optimale Lebensraum für die Larven von P. 

japonica. Fertigrasen stellt das höchste Verschleppungsrisiko für Eier, Larven und Puppen 

von P. japonica dar. Es stehen derzeit keine ausreichend wirksamen und praktikablen 

Maßnahmen zur Verfügung, um das Risiko einer weiteren Verschleppung aus Befallszonen 

auf ein tolerierbares Maß zu reduzieren. Die Verbringung von Fertigrasen aus der 

Befallszone hinaus ist daher ganzjährig verboten. Fertigrasen kann nur innerhalb der 

jeweiligen Befallszone verbracht werden.  

Eine Verbringung von Fertigrasen aus der Pufferzone eines abgegrenzten Gebietes ist 

ganzjährig verboten. Fertigrasen kann nur innerhalb der jeweiligen Pufferzone verbracht 
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werden. Die zuständige Behörde kann in Einzelfällen Ausnahmen für ein 

Verbringungsverbot aus der Pufferzone genehmigen. Die zuständige Behörde prüft, ob 

die Möglichkeit besteht, einen befallsfreien Erzeugungsort einzurichten. Da für die 

Aufrechterhaltung eines befallsfreien Erzeugungsortes der Einsatz von Fallen mit 

Lockstoffen erforderlich ist, kann diese Möglichkeit nur in einem Abstand von mindestens 

1.000 m von der Befallszone in Betracht gezogen werden (siehe Befallsfreier 

Erzeugungsort). Weitere Erwägungsgründe für eine Ausnahme vom Verbringungsverbot sind 

beispielsweise die Entfernung der betroffenen Flächen von der Befallszone, das 

Befallsgeschehen innerhalb der Befallszone und die Jahreszeit der Verbringung. Es obliegt 

der zuständigen Behörde zu entscheiden, ob die Ausnahme von der Verbringung an 

zusätzliche Auflagen wie die Behandlung der Kultur mit dem entomopathogenen Nematoden 

Heterorhabditis bacteriophora und/oder dem Wirkstoff Chlorantraniliprole und an die 

Verbringung außerhalb der Flugzeit des Käfers knüpft. Der Fertigrasen ist gemäß den 

Vorgaben der zuständigen Behörde vom Unternehmer zu kennzeichnen. 

4. Ernteprodukte 

Ernteprodukte wie Obst, Gemüse und Tafel- und Keltertrauben sowie Schnittblumen oder 

Grün zu Zierzwecken werden vom Unternehmer in der Befallszone zwischen dem 1. Juni 

und 30. September visuell auf das Vorkommen der Käfer untersucht. Vorhandene Käfer 

werden abgesammelt und vernichtet. Das Erntegut wird so gehandhabt, verpackt und 

befördert, dass ein Befall mit P. japonica nach Verlassen des Erzeugungsortes 

ausgeschlossen ist. 

5. Verbringungsverbot von unbehandelten Pflanzenresten/Pflanzenmaterial  

Vom 1. Juni bis 30. September ist die Verbringung von frischen, unbehandelten 

Pflanzenresten aus der Befallszone verboten (VO (EU) 2023/1584, Artikel 9 (1) c) ii)).  

Der Käfer ist polyphag und kann mit einer Vielzahl von grünen Pflanzenteilen verbracht 

werden. Eine Befallsfreiheit von Schnittgrün aus der Grünpflege und Pflanzenresten aus 

Gehölzschnitten kann daher in Befallsgebieten nicht angenommen werden. Das Material 

stellt daher innerhalb der Flugzeit des Käfers ein hohes Risiko für eine weitere 

Verschleppung dar. 

Ausnahmen vom Verbringungsverbot: 

a) Die Pflanzenreste werden während des Transports und bis zur sicheren Vernichtung 

vor einem Befall mit P. japonica und gegen ein Entweichen der Käfer geschützt 

(Plane oder Netz mit Maschenweite von max. 3 mm, geschlossene Fahrzeuge). Wird 

das Material vor der Kompostierung in einer geschlossenen Anlage bzw. vor der 
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Vernichtung zwischengelagert, muss es abgedeckt bleiben. Sofern Pflanzenreste 

unbehandelt die Befallszone verlassen, benötigt der Unternehmer einen 

entsprechenden Nachweis des Entsorgungsbetriebes bzw. des mit der Entsorgung 

beauftragten Unternehmens. Dieser ist der zuständigen Behörde vorzulegen. 

oder 

b) Die Pflanzenreste werden auf eine Größe von max. 5 cm gehäckselt; 

oder 

c) Die zuständige Behörde hat eine alternative Methode genehmigt, die eine 

vergleichbare phytosanitäre Sicherheit bietet. 

Als unbehandelter Pflanzenrest gilt zum Beispiel Grünschnitt aus der 

• Landschaftspflege, 

• landwirtschaftlichen und gärtnerischen Produktion, 

• Gartenpflege, 

• Friedhofspflege 

Folgendes Pflanzenmaterial ist vom Verbringungsverbot nicht betroffen: 

• Komplett getrocknetes Pflanzenmaterial. Das Pflanzenmaterial wurde über einen 

längeren Zeitraum liegen gelassen und ist komplett abgetrocknet.  

• Gras, das nach dem Mähen getrocknet wurde, bevor es verbracht wird. 

• Gras, das mit dem Rasenmäher gemäht wurde. 

• Grünmaterial, das zu Silage verarbeitet wird. 

• Pflanzenmaterial, welches in einem insektensicheren Behältnis (z. B. einem 

versiegelten Container) direkt in eine geschlossene Anlage wie z. B. die 

Verbrennungsanlage, professionelle thermophile Kompostanlagen oder eine 

Biogasanlage gebracht wird. 

In der Pufferzone stellt die zuständige Behörden sicher, dass unbehandelte Pflanzenreste 

nur dann aus der Pufferzone verbracht werden, wenn P. japonica nicht in dem 

Pflanzenmaterial festgestellt wurde (VO (EU) 2023/1584, Artikel 9 (2)). 

6. Kultursubstrate und Böden 

Die Verbringung der unbehandelten Oberflächenschicht des Bodens bis zu einer Tiefe von 

30 cm und die Verbringung von Pflanzsubstraten aus der Befallszone und aus der 

Pufferzone hinaus ist verboten. Ausgenommen sind Erden und Kultursubstrate die amtlich 

untersucht wurden und mit Pflanzen zum Anpflanzen verbracht werden. Das 

Verbringungsverbot gilt auch für Kultursubstrate und Böden, die nachträglich in das 

abgegrenzte Gebiet eingebracht wurden und die bei Lagerung nicht gegen einen Befall mit 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023R1584&qid=1697008468162#d1e655-17-1
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P. japonica geschützt wurden (siehe oben Mulchmaterial). Mit unbehandeltem 

Boden/Substraten könnten Eier, Larven, Puppen und auch Adulte von P. japonica 

verschleppt werden. Ausnahmen können bewilligt werden, wenn der Boden/das Substrat 

entsprechend den Anweisungen der zuständigen Behörde behandelt und von der 

zuständigen Behörde frei gegeben wird. Eine mögliche Behandlung ist das Erhitzen des 

Bodens/Substrats für mindestens 15 Minuten auf mindestens 49 °C gemäß PM 9/21(1) 

Popillia japonica: procedures for official control (EPPO, 2016).  

Die gründliche Reinigung von Feld- oder Baumaschinen und Gerätschaften zur 

Bodenbearbeitung (Reifen, Pflug, Schaufel etc.) ist anzuordnen, sofern diese in der 

Befallszone eingesetzt wurden.  

In der Pufferzone stellt die zuständige Behörden sicher, dass die obere Bodenschicht und 

die verwendeten Nährsubstrate nur dann aus der Pufferzone verbracht werden, wenn P. 

japonica darin nicht festgestellt wurde (VO (EU) 2023/1584, Artikel 9 (2)). 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023R1584&qid=1697008468162#d1e655-17-1
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Anlage 6: Begriffserklärung und Abkürzungen 

Wirtspflanzen Alle Pflanzen, von denen bisher bekannt ist, dass sie P. japonica 

als Futterpflanzen für Larven oder Käfer dienen. Nicht alle 

Wirtspflanzen sind als spezifizierte Pflanzen in die Verordnung 

aufgenommen worden. 

Spezifizierte Pflanzen Pflanzen, die bevorzugt von P. japonica befallen werden. Gelistet 

in Anlage 1, Tabelle 2. 

DD; Degree-day; 

Gradtage 

Temperaturdifferenz zwischen der Basistemperatur für die 

Entwicklung (z. B. 10 ° C bei P. japonica) und dem gemessenen 

Tagesmittelwert der der Lufttemperatur (z. B. 25 °C; die Differenz 

wäre dann 15). Die Temperaturdifferenz aller Tage über der 

Basistemperatur wird addiert, um zu ermitteln wann ein 

bestimmtes Lebensstadium erreicht oder der gesamte 

Lebenszyklus eines Organismus abgeschlossen ist. 

Verdacht auf P. 

japonica  

Vorliegen von verdächtigen Larven-Stadien oder Käfern, ggf. 

zusätzlich typische Symptome an Wirtspflanzen 

Nachweis von P. 

japonica 

Die vorliegende Larve oder der Käfer wurden in einem amtlichen 

Labor als P. japonica identifiziert. 

provisorische 

Befallszone 

Radius von jeweils mindestens 1.000 m Breite um das 

nachweislich mit P. japonica befallene Gebiet / die befallenen 

Wirtspflanzen. Die Ausweisung erfolgt vor der Feststellung der 

tatsächlichen Befallszone durch die Abgrenzungserhebung.  

Bestandteil des provisorisch abgegrenzten Gebiets als Grundlage 

für die unmittelbare Anordnung und Durchführung 

Maßnahmen. 

provisorische 

Pufferzone 

Zone von mindestens 5.000 m Breite um die provisorische 

Befallszone. Die Ausweisung erfolgt vor der Feststellung der 

tatsächlichen Befallszone durch die Abgrenzungserhebung.  

Bestandteil des provisorisch abgegrenzten Gebiets als Grundlage 

für die unmittelbare Anordnung und Durchführung von 

Maßnahmen. 

potenzielle Befallszone Ausgangsradius von 1.500 m um die ermittelte Befallsquelle für 

den Beginn der Abgrenzungserhebung (Anlage 3). Basiert auf 

dem natürlichen Ausbreitungspotenzial von P. japonica. 

Instrument zur Planung und Durchführung der Erhebungen. 

Befallszone Anhand einer Abgrenzungserhebung (Anlage 3) festgestelltes 

Gebiet, in dem P. japonica vorkommt. 

Bestandteil des abgegrenzten Gebiets als Grundlage für die 

Anordnung und Durchführung von Maßnahmen. 
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Kernzone der 

Befallszone 

Nachweislich befallene Pflanzen und Pflanzen in einem Radius 

von 500 m um diese Pflanzen herum 

Pufferzone Zone von mindestens 5.000 m Breite um die durch eine 

Abgrenzungserhebung ermittelte Befallszone. Die Pufferzone ist 

frei von P. japonica. Tritt P. japonica in der Pufferzone auf, ist die 

Befallszone entsprechend zu erweitern und die Pufferzone 

anzupassen. 

Bestandteil des abgegrenzten Gebiets als Grundlage für die 

Anordnung und Durchführung von Maßnahmen. 

RNP; 

Rahmennotfallplan 

"Rahmennotfallplan zur Bekämpfung prioritärer Schadorganismen 

in Deutschland"; Begleitdokument der spezifischen Notfallpläne zu 

den prioritären Schadorganismen. Enthält allgemeingültige 

gesetzliche Grundlagen und Verfahrensweisen bei einem 

Auftreten eines prioritären Schadorganismus. 

Privatperson Andere Personen als Unternehmer (s. u.) oder Behörden 

PSD; 

Pflanzenschutzdienst 

der Länder 

"zuständige Behörde" für die Kontrolle und den Vollzug von 

Regelungen des Pflanzenschutzes und der Pflanzengesundheit. 

Tilgung Anwendung von pflanzengesundheitlichen Maßnahmen zur 

vollständigen Entfernung eines Schadorganismus aus einem 

Gebiet 

Unternehmer Eine Person, die professionell einer oder mehreren der folgenden 

Tätigkeiten in Bezug auf Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse und 

andere Gegenstände nachgeht und rechtlich dafür verantwortlich 

ist: a) Anpflanzen; b) Züchtung; c) Produktion, einschließlich 

Anbau, Vermehrung und Versorgung; d) Einführen in das Gebiet 

der Union und Verbringung innerhalb dieses Gebiets und aus 

diesem Gebiet heraus; e) Bereitstellung auf dem Markt; f) 

Lagerung, Gewinnung, Versand und Verarbeitung; g) Forschung 

und Versuchswesen.  

Auch nicht gewerblich Tätige fallen unter den Unternehmerbegriff, 

wenn sie beruflichen Tätigkeiten der oben genannten Definition 

nachgehen. Das schließt ausdrücklich auch z. B. botanische 

Gärten und wissenschaftliche Einrichtungen mit ein. 
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